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Mängelliste des deutschen Steuerrechts 
 

– Vorschläge des BDI zur Nachbesserung des Steuerrechts – 
 
 
Einführung 
 
Die Bundesregierung hat durch den Koalitionsvertrag vom 26. Oktober 2009 wesentliche 
Kernbereiche einer Nachbesserung des deutschen Steuerrechts identifiziert. Neben einigen 
zentralen Vorhaben zu einer strukturellen Fortentwicklung des Steuerrechts wurde insbeson-
dere auch den Einzelmaßnahmen, die einer Vereinfachung des Steuerrechts dienen, eine hohe 
Bedeutung eingeräumt. Dies zeigt ein Auszug aus dem Koalitionsvertrag: 
 
„Wir werden das Steuerrecht spürbar vereinfachen und von unnötiger Bürokratie befreien. 
Davon werden alle profitieren, sowohl die Steuerzahler als auch die Steuerverwaltung und die 
steuerberatenden Berufe. Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung wirken wie ein Wachs-
tumsprogramm zum Nulltarif. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise wollen wir dieses Poten-
tial nutzen.“ 
 
Die Koalitionspartner sind jetzt gefordert, die für diese Legislaturperiode gesetzten Ziele 
und Sachthemen abzuarbeiten. Die Vorgaben des Koalitionsvertrages müssen umgesetzt 
und verwirklicht werden. 
 
Dabei geht es nicht um einen Paradigmenwechsel in den einzelnen Bereichen des Steuer-
rechts, sondern um eine weitgehend aufkommensneutrale Nachbesserung und Weiterentwick-
lung des Steuerrechts innerhalb des bestehenden Systems. Im Vordergrund steht nicht eine 
Entlastung der Wirtschaft. Ziel ist es, das geltende Steuerrecht auf seine Grundstrukturen und 
Prinzipien zurückzuführen, überflüssige Vorschriften, Ausnahmen und überschießende Ten-
denzen zurückzunehmen sowie unnötige Prüfungs- und Dokumentationspflichten zu vermei-
den. 
 
Der BDI legt eine „Mängelliste des deutschen Steuerrechts“ vor, mit der einzelne wesentliche 
Vorschriften des Steuerrechts aus Sicht der Wirtschaft einem Praxistest unterzogen und kri-
tisch hinterfragt werden. Gleichzeitig werden Lösungsvorschläge vorgestellt, anhand derer 
Möglichkeiten zur Nachbesserung aufgezeigt werden. 
 
In Zeiten hoch verschuldeter öffentlicher Haushalte hat eine haushaltsverträgliche Nachbesse-
rung des Steuerrechts mit dem Ziel der Vereinfachung für die Wirtschaft Priorität. Der 
Wachstumskurs der Wirtschaft muss steuerpolitisch unterstützt werden: Neben nach wie vor 
dringend notwendigen strukturellen Veränderungen des Steuerrechts sind auch Einzelmaß-
nahmen, die die Haushalte nicht wesentlich belasten, geeignet, wachstumsfördernde Wirkung 
zu entfalten. 
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Strukturelle Fortentwicklung des deutschen Steuerrechts 
 
Neben den erforderlichen Einzelmaßnahmen zur Nachbesserung des Steuerrechts bedarf es 
einer strukturellen Fortentwicklung des deutschen Steuerrechts. Zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Deutschlands ist es dringend geboten, einige wesentliche Bereiche grundle-
gend neu zu strukturieren und zu modernisieren. Insbesondere im Unternehmensteuerrecht 
muss durch die Einführung eines modernen Konzernbesteuerungssystems, den Ersatz der 
Gewerbesteuer sowie die Neuordnung der Verlustverrechnungsregeln internationale Wettbe-
werbsfähigkeit hergestellt werden. 
 
Die durch den Koalitionsvertrag vorgegebenen politischen Prüfaufträge begründen Hand-
lungsbedarf. Der BDI unterstützt die nachfolgenden Handlungsfelder mit eigenen Lösungs-
vorschlägen. 
 
1. Neuordnung der Kommunalfinanzen 
 
Der BDI unterstützt die Arbeit der Gemeindefinanzkommission zur Neuordnung der Kom-
munalfinanzen. Nach jahrzehntelangen Versuchen, die Mängel der Gewerbesteuer zu beseiti-
gen, sind jetzt Lösungen gefordert: Dabei geht es primär nicht um eine Entlastung der Un-
ternehmen, sondern um eine dringend notwendige Strukturreform. 
 
Strukturelle Ungleichheiten sowie unsystematische Modifizierungen der Gewerbesteuer sind 
zu beseitigen. Ziel einer Reform muss ein Gesamtkonzept sein, dass eine verlässliche Finanz-
zierung der Kommunen gewährleistet und einen aufkommensneutralen Ersatz der Gewerbe-
steuer zur Folge hat. Module wie eine Beteiligung der Gemeinden am Lohnsteueraufkom-
men sowie eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Gemeinden sind geeignete Lösun-
gen, um eine Verstetigung des Steueraufkommens der Gemeinden zu erzielen. Ertragsu-
nabhängige Elemente der Gewerbesteuer wie Zinsen sowie Finanzierungsanteile aus Mie-
ten, Pachten und Leasingraten bieten keine verlässliche Finanzierungsquelle und führen zu 
einer systemwirdrigen Substanzbesteuerung. 
 
2. Neustrukturierung der Verlustverrechnung 
 
Die Einführung der Mindestbesteuerung und die Verschärfungen der sog. Mantelkaufsrege-
lungen sind zwei beredte Beispiele für die Unzulänglichkeiten der deutschen Verlustverrech-
nungsregelungen. Ein genauer Blick auf das jährliche Verlustverrechnungsvolumen zeigt, 
dass die Verlustsituation deutlich überschätzt und damit die Gefahr für das Haushaltsauf-
kommen überbewertet wird. Seit 1998 hat das Verlustverrechnungsvolumen deutlich abge-
nommen. Gleichzeitig hat sich das Verlustvortragsvolumen stetig erhöht. Ziel muss es sein, 
die Mindestbesteuerung zurückzufahren und den wirtschaftlich sowie verfassungsrechtlich 
gebotenen Ausgleich von Gewinnen und Verlusten zuzulassen. 
 
 
3. Einführung eines modernen Gruppenbesteuerungssystems 
 
Die nationalen Konzernbesteuerungsregeln bedürfen der umfassenden Überarbeitung. Sowohl 
bei rein inländischen als auch bei grenzüberschreitenden unternehmerischen Aktivitäten weist 
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die deutsche Organschaft deutliche Mängel auf. Neben den materiell-rechtlichen Restriktio-
nen stehen auch die erhöhten formalen Anforderungen an die deutsche Organschaft in der 
Kritik. Umso mehr Bedeutung gewinnt die Ankündigung im Koalitionsvertrag, die Konzern-
besteuerung neu zu ordnen. Es bedarf einer modernen und praxisgerechten Ausgestaltung des 
deutschen Konzernsteuerrechts. 
 
4. Überarbeitung der Regelung zur steuerlichen Erfassung von 

Funktionsverlagerungen 
 
Die Regelungen zur Besteuerung von Funktionsverlagerungen gehen – trotz einer Öffnung 
beim Anwendungsbereich der Transferpaketbewertung – weiterhin in vielen Punkten über das 
international übliche Maß hinaus. Sie verursachen damit immens hohen bürokratischen Auf-
wand sowohl in den Unternehmen als auch in der Finanzverwaltung. Diese Belastung wiegt 
umso schwerer, als mit ihr vielfach kein zusätzliches Steueraufkommen generiert werden 
kann. Vielmehr werden ressourcenverschlingende Verständigungsverfahren zu Lasten 
Deutschlands ausgehen. Der gesamte Regelungskomplex sollte daher bis zur Klärung auf 
OECD-Ebene ausgesetzt werden. 
 
5. Verwirklichung der zeitnahen Betriebsprüfung 
 
Betriebsprüfungen stellen für die betroffenen Unternehmen eine zusätzliche Belastung dar. 
Der Gesetzgeber hat den Unternehmen zahlreiche Dokumentations- und Nachweispflichten 
auferlegt, die die Unternehmen über lange Zeiträume belasten. Die bisherige Praxis der Be-
triebsprüfung führt dazu, dass sich die Betriebsprüfung teilweise über einen Zeitraum von 
mehr als 10 Jahren erstreckt. 
 
Die Verwirklichung einer freiwilligen zeitnahen Betriebsprüfung liegt sowohl im Interesse 
der Unternehmen als auch der Finanzverwaltung. Zur Umsetzung bedarf es einer Verände-
rung der entsprechenden Rahmenbedingungen. Aus den bestehenden „Tax Compliance 
Modellen“ sollten einheitliche flächendeckende Maßstäbe entwickelt und die Möglichkeit 
einer freiwilligen zeitnahen Betriebsprüfung im Gesetz verankert werden. Durch eine Ver-
kürzung der Festsetzungsfrist, der Ablaufhemmung sowie der Aufbewahrungsfristen könn-
ten stärkere Anreize zur Verwirklichung einer zeitnahen Betriebsprüfung geschaffen wer-
den. 
 
6. Erleichterung der elektronischen Rechnungsstellung 
 
Die bürokratischen Anforderungen der elektronischen Rechnungen, die zu umsatzsteuerlichen 
Zwecken benötigt werden, mindern die Akzeptanz und Verbreitung der elektronischen Rech-
nungsstellung deutlich. In anderen EU-Mitgliedstaaten wird von der Möglichkeit des elektro-
nischen Rechnungsaustauschs weit mehr Gebrauch gemacht, insbesondere in den Ländern, 
die weit geringere Anforderungen an die elektronische Rechnung stellen. 
 
Die EU-Kommission hat mittlerweile in einem Richtlinienentwurf vom 28. Januar 2009 eine 
Gleichbehandlung von Papierrechnungen und elektronischen Rechnungen vorgeschlagen. Der 
Ecofin hat sich im März 2010 auf eine Kompromisslösung verständigt, die weitreichende Er-
leichterungen ermöglicht. Insbesondere sollen die Integrität und Authentizität der Rechnung 
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auch durch „internal business controls“ (Übersetzung etwa mit „innerbetriebliche Kontrollver-
fahren“ oder „innerbetriebliche Abgleichverfahren“) anstelle einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nachgewiesen werden können. Dies ist sehr zu begrüßen. Diese Vorgabe ist 
jetzt zeitnah und praktikabel in deutsches Recht umzusetzen. 
 
7. Vereinfachung des Lohnsteuerrechts 
 
Das Lohnsteuerrecht hat einen Grad der Kompliziertheit erreicht, der es den Unternehmen 
kaum mehr ermöglicht, die gesetzlichen Regelungen zu verstehen und richtig anzuwenden. 
Betroffen sind ca. 35 Mio. Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber, die den Lohnsteuerabzug 
unentgeltlich übernehmen. Musterbeispiel ist das durch Rechtsprechung und Verwaltungsan-
weisungen ständig geänderte steuerliche Reisekostenrecht mit allen damit verbundenen Rege-
lungen wie die Dienstwagenbesteuerung. 
 
Arbeitsintensiver bürokratischer Aufwand und bestehende Haftungsrisiken für die Unterneh-
men müssen durch drastische Vereinfachungen im Lohnsteuerrecht gesenkt werden. Die 
Komplexität der bestehenden Regelungen muss durch weitgehende Typisierungen und Pau-
schalierungen beseitigt werden. Insbesondere im Bereich des steuerlichen Reisekostenrechts 
bedarf es einer gesetzlichen Regelung der regelmäßigen Arbeitsstätte, um die Reisekostenab-
rechnung im lohnsteuerlichen Massenverfahren zu vereinfachen. 
 



  Mängelliste des deutschen Steuerrechts 
- August 2010 - 

 
 

  - 5 - 
 
 

Einzelne Vorschriften der Mängelliste des deutschen Steuerrechts: 
 
Die nachfolgende Tabelle enthält wesentliche Vorschriften der einzelnen Steuerrechtsgebiete, 
die aus Sicht der Wirtschaft einer Nachbesserung bedürfen. Neben einer kritischen Würdi-
gung der einzelnen Vorschrift werden Lösungsvorschläge vorgestellt, anhand derer Möglich-
keiten zur Nachbesserung aufgezeigt werden. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, sondern konzentriert sich auf die vordringlich wichtigsten Vorschriften. 
 
 

EINKOMMENSTEUERGESETZ  

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 

1. § 2a EStG  
i. V. m. 
§ 8 Abs. 1 
S. 1 KStG 
 
 

Betriebsstättenver-
luste 
Abzugsverbot für 
ausländische Be-
triebsstätten- 
verluste. 

Durch JStG 2008 Verlän-
gerung der Nichtabzugs-
fähigkeit ausländischer 
Betriebsstättenverluste auf 
unbestimmte Zeit. Da-
durch ungerechtfertigt ho-
her Verwaltungsaufwand. 

Weiteres Anwachsen der 
Verlustfeststellungen 
durch zeitnahe Berück-
sichtigung vermeiden 
und Rückstau schrittwei-
se abbauen. 

2. § 3 EStG Steuerfreie Ein-
nahmen 
Katalog der steuer-
freien Einnahmen 
(fast 70 Positionen). 

Unsystematische und 
willkürliche Sammlung 
steuerfreier Leistungen; 
Anwendung des § 3 EStG 
führt zu Definitions- und 
Abgrenzungsproblemen. 

Vereinfachung des 
Lohnsteuerverfahrens 
durch Überprüfung bzw. 
Abschaffung einzelner 
steuerfreier Einnahmen 
bei entsprechender An-
hebung des Arbeitneh-
merpauschbetrages 
(§ 9a EStG). 

3. § 4 Abs. 2 
EStG  

Korrekturen der Bi-
lanz 
Bilanzkorrektur nach 
erstmaliger BFH-
Rechtsprechung; 
Bilanzänderung. 

Nach BFH-
Rechtsprechung erlaubt 
erstmalige höchstrichterli-
che Entscheidung einer 
Bilanzierungsfrage keine 
rückwirkende Bilanzbe-
richtigung, weil keine sub-
jektive Unrichtigkeit vor-
liegt. Damit besteht „Son-
derrecht“ für Änderung 
von Bilanzansätzen. 
Generelle Unklarheit hin-
sichtlich der Berücksichti-
gung offener Verfahren 
bzw. Sachverhalte, z. B. 
zeitliche Anwendung der 
BMF-Schreiben zur Be-
rücksichtigung von Rück-
stellungen für ATZ-
Verpflichtungen 
(BMF v. 28.03.2007 und 
11.03.2008). 

Gesetzliche Regelung 
dahingehend, eine Bi-
lanzberichtigung allein 
von der objektiven Un-
richtigkeit abhängig zu 
machen (Vereinheitli-
chung für nachträgliche 
Berücksichtigung von 
Rechtsprechung im 
Rahmen der verfahrens-
rechtlichen Korrektur-
möglichkeiten). 
Steuerbilanzen müssen 
immer änderbar sein, 
soweit Rechtsfragen 
bzw. Verfahren offen 
sind, die u. U. Auswir-
kungen auf die Steuerbi-
lanz haben könnten und 
ein „Vorbehalt der 
Nachprüfung“ im Steu-
erbescheid ergangen ist. 
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EINKOMMENSTEUERGESETZ  

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 

4. § 4 Abs. 4a 
EStG 

Nichtabzugsfähige 
Betriebsausgaben 
Nichtabzugsfähigkeit 
von Schuldzinsen, 
wenn Überentnahmen 
getätigt werden. 

In der Praxis zeigt sich 
diese Regelung als zu 
komplex und wird häufig 
auch nur „überschlägig“ 
der Form halber ermittelt. 

§ 4 Abs. 4a EStG ver-
bunden mit der Regelung 
des Überentnahmenvor-
trags sollte deutlich ver-
einfacht bzw. aufgeho-
ben werden. 

5. § 4 Abs. 5  
S. 1 Nr. 5  
i. V. m. § 9 
Abs. 5 EStG 

Regelmäßige Ar-
beitsstätte 
Mittelpunkt der dau-
erhaft angelegten be-
trieblichen Tätigkeit 
des Arbeitnehmers. 

Unbestimmter Rechtsbeg-
riff, begründet Bürokra-
tieaufwand der Arbeitge-
ber aufgrund von Zwei-
felsfragen und Abgren-
zungsproblemen. 

Klarstellung, dass jeder 
Steuerpflichtige nur eine 
regelmäßige Arbeitsstät-
te haben kann. 

6. § 4 Abs. 5 
Nr. 9 EStG 
i. V. m. 
§ 4h EStG 

Zinsschranke 
Nichtabziehbarkeit 
von Ausgleichszah-
lungen im Rahmen 
der Zinsschranke. 

Planwidrige Regelungslü-
cke; Ausgleichszahlungen 
sind von der Organgesell-
schaft zu versteuern, sie 
erhöhen das Einkommen 
der Organgesellschaft und 
stehen damit beim Organ-
träger nicht zur Verfügung 
(erhöhen dann nicht das 
EBITDA im Organkreis). 

Regelungslücke sollte 
geschlossen werden in 
der Weise, dass die Aus-
gleichszahlungen das 
EBITDA des Organkrei-
ses erhöhen. 

7. § 4 Abs. 5b 
EStG 

Abzugsfähigkeit von 
Zinsen 
Nichtabziehbarkeit 
von Nebenleistungen, 
insbesondere Zinsen. 

Inkongruente Behandlung 
von Erstattungs- und 
Nachzahlungszinsen; Er-
stattungszinsen voll steu-
erpflichtig, Nachzah-
lungszinsen nicht als Be-
triebsausgabe abziehbar 
(unsystematisch). 

Abzugsfähigkeit von 
Zinsen einführen*. 

8. § 4h EStG Zinsschranke 
Zinsschranke bei Mi-
tunternehmerschaf-
ten. 

Betriebsbezogene Ermitt-
lung der nichtabziehbaren 
Betriebsausgaben bei Per-
sonengesellschaften führt 
zu nicht sachgerechter 
Zuordnung von nicht ab-
ziehbaren Zinsen. 
In großen, tiefgegliederten 
Konzernen sind die Daten 
der Obergesellschaften 
schwer identifizierbar, so 
dass sich Risiken der Dup-
lizierung oder des „Über-
sehens“ ergeben können. 

Gesellschafterbezogene 
Zuordnung (ggf. durch 
Änderung BMF vom 
04.07.2008 Tz. 51). 
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EINKOMMENSTEUERGESETZ  

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 

9. § 5 Abs. 3  
S. 2 EStG 

Rückstellungen 
Auflösung der Rück-
stellung für Patent-
rechtsverletzung in 
der Steuerbilanz nach 
3 Jahren, falls keine 
Ansprüche geltend 
gemacht werden. 

Die Frist von 3 Jahren ist 
zu kurz bemessen, Klagen 
werden oft wesentlich 
später eingereicht. 

Auflösung der Rückstel-
lung in der Steuerbilanz 
nach 5 Jahren. 

10. § 5 Abs. 4a 
EStG 

Rückstellungen 
Nichtansatz von 
Drohverlustrückstel-
lungen. 

Neues BFH-Urteil zu 
Rückstellungen für Rück-
nahmeverpflichtungen 
von Fahrzeugen (Buy 
Back) ist ergangen; prak-
tikable Umsetzung im 
Rahmen eines BMF-
Schreibens fehlt. 

Klarstellung, dass es sich 
bei Rückstellungen für 
Rücknahmeverpflichtun-
gen um Verbindlich-
keitsrückstellungen und 
nicht um Drohverlust-
rückstellungen handelt. 

11. § 5b EStG  
i. V. m. § 150 
Abs. 7 AO 

Elektronische Steu-
erbilanz 
Umsetzung der E-
Bilanz, Umfang der 
elektronisch zu 
übermittelnden Da-
ten. 

Hoher Umstellungs- und 
Mehraufwand der Wirt-
schaft aufgrund des zu 
erwartenden Umfangs und 
der Gliederungstiefe der 
elektronisch zu übermit-
telnden Daten. 

Inhaltliche Begrenzung 
der nach § 5b EStG zu 
liefernden Daten auf das 
zuvor in Papierform Ge-
lieferte: Die Mindestan-
forderungen an die elekt-
ronisch zu übermitteln-
den Daten müssen den in 
den §§ 266 und 275 
HGB genannten Gliede-
rungspositionen weiter-
hin entsprechen. 

12. § 6 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 
EStG 

Wertaufholungsge-
bot 
Dauernde Wertmin-
derung;  
strenges Wertaufho-
lungsgebot in der 
Steuerbilanz. 

Problematik der Definiti-
on einer dauernden Wert-
minderung. 
Der Steuerpflichtige hat 
den Nachweis zu erbrin-
gen, dass und in welchem 
Umfang die Teilwertab-
schreibung beibehalten 
werden kann. 

Berücksichtigung der 
Wertentwicklung bis zur 
Erstellung der (Steuer-) 
Bilanz als Entschei-
dungskriterium der Dau-
erhaftigkeit (entspricht 
FinVerw-Auffassung zu 
Umlaufvermögen). 

13. § 6 Abs. 1 
Nr. 3 EStG 

Abzinsung 
Verbindlichkeiten mit 
einer Restlaufzeit von 
mindestens 12 Mona-
ten sind mit einem 
Zinssatz von 5,5 % 
abzuzinsen. 

Die Vorgabe eines allge-
meingültigen Zinssatzes 
ist wirtschaftlich proble-
matisch, da hiermit nicht 
realisierte Gewinne ver-
steuert werden. 

Zeitnahe Aktualisierung 
der Zinssätze. 
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EINKOMMENSTEUERGESETZ  

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 

14. § 6 Abs. 1 
Nr. 3a 
Buchst. b, d 
und e EStG 

Bewertung von 
Rückstellungen 
Rückstellungen sind 
mit den Preisverhält-
nissen am Bilanz-
stichtag zu bewerten 
und sind grundsätz-
lich mit einem Zins-
satz von 5,5 % abzu-
zinsen. 

Ansatz von Einzelkosten 
und eines angemessenen 
Teils der Gemeinkosten 
nicht praxisgerecht. 
Das Stichtagsprinzip igno-
riert zukünftige Preis- und 
Kostensteigerungen; der 
Zinssatz ist wirtschaftlich 
problematisch. Die Ab-
weichungen zwischen 
HGB, IFRS und EStG 
führen zu erheblichem 
Verwaltungsaufwand. 

Es sollte wieder der 
Vollkostenansatz mög-
lich sein. 
Rückstellungen sind un-
ter Berücksichtigung von 
Preis- und Kostensteige-
rungen zu bewerten (An-
gleichung der EStG-
Regelungen an HGB i. d. 
F. des BilMoG). 

15. § 6 Abs. 5 
EStG 

Einbringungs-
vorgänge 
Steuerneutrale Ein-
bringung einzelner 
Wirtschaftsgüter in 
eine Personengesell-
schaft. 

Nicht möglich, wenn Ver-
bindlichkeiten übertragen 
werden, da diese als Ge-
genleistung gelten. 
Stille Reserven müssen 
aufgelöst werden, soweit 
an der PersGes eine Kap-
Ges beteiligt wird; wenn 
dies unter Wahrung der 
tatsächlichen Wertver-
hältnisse erfolgt, also kei-
ne stillen Reserven über-
springen, ist dies nicht 
nachvollziehbar. 
Bei 100 %-Beteiligungen 
Normzweck nicht erfüllt, 
da bei Nichteinhaltung der 
Haltefristen lediglich eine 
zeitliche Verschiebung der 
Besteuerung der stillen 
Reserven erfolgt; Abwick-
lung führt zu unnötigem 
Aufwand. 

Regelung wie im alten 
Mitunternehmererlass in 
Anlehnung an 
§ 24 UmwStG. 
Bei Schwesterpersonen-
gesellschaften sollte die 
Entnahme und Einlage 
auch zum Buchwert 
möglich sein. 
Lösung mit Beschrän-
kung auf Sanktionscha-
rakter. 

16. § 6 Abs. 5  
S. 4 EStG 

Einbringungs-
vorgänge  
Rückwirkender An-
satz des Teilwerts bei 
Verletzung der Sperr-
frist. 

Führt bei 100 % Beteili-
gungen an PersGes nur zu 
zeitlicher Verschiebung, 
nicht aber zu Änderung 
der Gewinnzuordnung 
zwischen den Gesellschaf-
tern. 

Norm auf Fälle mit tat-
sächlichem Sanktionie-
rungsbedarf einschrän-
ken. 
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EINKOMMENSTEUERGESETZ  

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 

17. § 6 Abs. 6  
S. 3 EStG 

Verdeckte Einlage 
Verdeckte Einlage 
eines Wirtschaftsguts. 

Anwendungsbereich des 
§ 6 Abs. 6 S. 3 i. V. m. § 6 
Abs. 1 Nr. 5 S. 1 Buchst. a 
EStG ist unklar und in der 
Literatur dahingehend 
umstritten, ob eine Einla-
ge aus dem Privatvermö-
gen vorausgegangen sein 
muss. Bei verdeckten Ein-
lagen durch eine Kapital-
gesellschaft wäre die Re-
gelung damit faktisch nie 
anwendbar. 

Klarstellung, dass § 6 
Abs. 6 S. 3 (allein) auf 
die Frist des § 6 Abs. 1 
Nr. 5 S. 1 Buchst. a 
EStG abstellt und damit 
auch auf verdeckte Ein-
lagen durch Kapitalge-
sellschaften Anwendung 
findet. 

18. § 6a EStG Pensionsrück-
stellungen 
Bei Erwerb eines Be-
triebs (asset deal oder 
Anteils an einer Per-
sonengesellschaft) 
wird die Verpflich-
tung mit dem wahren 
Wert, nicht mit dem 
6a-Wert angesetzt, da 
insoweit sozusagen 
eine negative An-
schaffung vorliegt. 

Hier ist rechtlich unklar, 
ob § 6a EStG im folgen-
den Jahresabschluss ver-
langt, die Pensionsrück-
stellung wieder auf den 
§ 6a EStG-Wert abzuwer-
ten oder nicht; Finanz-
verwaltung will wieder 
abwerten mit der Folge, 
dass sich der Gewinn des 
Unternehmens nach dem 
Erwerb erhöht. 

Klarstellung des Pro-
blems, Vorrang des An-
schaffungsprinzips auch 
bei Pensionsrückstellun-
gen. 

19. § 6a Abs. 3 
EStG 

Pensionsrück-
stellungen 
Zinssatz und Nach-
holverbot. 

Festschreibung eines zu 
hohen Zinssatzes und 
Nachholverbots. 

Zeitnahe Aktualisierung 
des Zinssatzes; Aufhe-
bung des Nachholver-
bots*. 

20. § 7 Abs. 1  
S. 3 EStG 

Abschreibungen 
Ansatz betriebsge-
wöhnliche Nutzungs-
dauer für Geschäfts- 
oder Firmenwert mit 
15 Jahren. 

15 Jahre sind, insbesonde-
re unter dem Eindruck der 
Finanzmarktkrise, viel zu 
lang. 

Anlehnung an Abschrei-
bung nach HGB bzw. 
zukünftig  
BilMoG; der Nachweis 
eines niedrigeren Teil-
werts („Impairment Test) 
sollte möglich sein*. 
 

21. § 8 EStG Bewertung von 
Sachbezügen 
Versteuerung und 
Verbeitragung von 
Einkünften / Sachbe-
zügen. 

Keine vollständige Ab-
stimmung zwischen Ein-
kommensteuerrecht und 
Sozialversicherungsrecht, 
d. h. Sachbezüge werden 
teilweise zwar pauschal 
besteuert, dies führt aber 
nicht zur Sozialversiche-
rungsfreiheit. 

Eine Pauschalbesteue-
rung sollte generell die 
Sozialversicherungsfrei-
heit auslösen. 
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22. § 8 Abs. 2  
S. 1 EStG 

Bewertung von 
Sachbezügen 
Bewertung von 
Mahlzeiten an Ar-
beitnehmer. 

Keine eindeutige Klärung, 
dass Mahlzeiten an Ar-
beitnehmer in jedem Fall 
mit dem amtlichen Sach-
bezugswert anzusetzen 
sind. Abgrenzungsfragen, 
wann der amtliche Sach-
bezugswert und wann der 
tatsächliche Wert anzuset-
zen ist, derzeit sehr un-
durchsichtig. 

Zur Vereinfachung und 
als Beitrag zum Bürokra-
tieabbau sollte in 
§ 8 Abs. 2 klargestellt 
werden, dass die amtli-
chen Sachbezugswerte 
immer gelten. 

23. § 8 Abs. 2  
S. 3 EStG 

Dienstwagen-
besteuerung 
Zuschlag i. H. v. 
0,03 % des Bruttolis-
tenpreises zur 1 %-
Regelung für Fahrten 
zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte. 

Die geltende 0,03 %-
Zuschlagsregelung führt 
zu komplizierten, indivi-
duellen Sachverhaltser-
mittlungen und aufwändi-
gen Mitteilungs,- Doku-
mentations- und Prü-
fungspflichten. 

Abschaffung des 0,03 %-
Zuschlags auf der Ein-
nahmenseite und Weg-
fall des Ansatzes der 
Entfernungspauschale 
für Dienstwagennutzer 
auf der Ausgabenseite. 

24. § 8 Abs. 2  
S. 9 EStG 

Bewertung von 
Sachbezügen 
Sachbezugsfreigrenze 
von monatlich 
44 Euro. 

Freigrenze ist verwal-
tungsaufwendig, da mo-
natlicher Nachweis und 
Prüfung. 

Umwandlung für alle 
Sachzuwendungen in ei-
nen Jahresfreibetrag. 

25. § 9 Abs. 2 
EStG 

Werbungskosten 
Abgrenzung Fahrten 
Wohnung / Arbeits-
stätte zu den Wer-
bungskosten, Entfer-
nungspauschale. 

Die Bestimmung der re-
gelmäßigen Arbeitsstätte 
führt zu einem hohen bü-
rokratischen Aufwand für 
die Arbeitgeber; Unüber-
sichtlichkeit und Rechts-
unsicherheit trotz 
Lohnsteuer-Richtlinien 
2008. 

Grundlegende Neurege-
lung des steuerlichen 
Reisekostenrechts mit 
dem Ziel der Vereinfa-
chung; Gesetzliche Re-
gelung, dass pro Arbeit-
nehmer maximal eine re-
gelmäßige Arbeitsstätte 
möglich ist. 

26. § 9a EStG Werbungskosten 
Arbeitnehmerpausch-
betrag. 

Werbungskosten müssen 
einzeln nachgewiesen und 
erklärt werden (zu geringe 
Höhe des Pauschbetra-
ges); 
hoher Aufwand für Ar-
beitnehmer, Berater und 
Finanzverwaltung. 

Anhebung des Pauschbe-
trags und Sicherung der 
Aufkommensneutralität 
durch Abschaffung ein-
zelner Steuerbefreiungs-
tatbestände des 
§ 3 EStG. 

27. § 10d EStG Verlustverrech-
nungsbeschränkun-
gen 
Mindestbesteuerung. 

Vorschrift verhindert Ver-
besserung der Liquiditäts-
situation der Unternehmen 
in Krisenzeiten; verfas-
sungsrechtliche Bedenken 
(Verstoß gegen das objek-
tive Nettoprinzip, Über-

Verfassungsrechtlich ge-
botenen Ausgleich von 
Gewinnen und Verlusten 
zulassen*. 
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maß- bzw. Substanzbe-
steuerung; siehe auch Be-
schluss des FG Nürnberg 
vom 17.03.2010 – 
1 V 1379/09). 

28. § 19 Abs. 1 
EStG 

Einkünfte aus 
nichtselbständiger 
Arbeit 
Arbeitslohnbegriff. 

Arbeitslohnbegriff zu un-
bestimmt, ruft zahlreiche 
Zweifelsfragen und 
Rechtstreite hervor, insbe-
sondere hinsichtlich Zu-
wendungen des Arbeitge-
bers. 

Neufassung der Vor-
schrift und Klarstellung 
des Arbeitslohnbegriffs. 

29. § 19 EStG  
i. V. m. 
§ 40 Abs. 2 
EStG 

Einkünfte aus 
nichtselbständiger 
Arbeit 
Betriebsveranstaltun-
gen. 

Keine gesetzliche Rege-
lung, unter welchen Vor-
aussetzungen eine Be-
triebsveranstaltung vor-
liegt; hoher Aufwand 
durch Freigrenze, Höhe 
entspricht nicht mehr den 
Realitäten. 

Einführung eines Freibe-
trags i. H. v. 150 Euro 
und Klarstellung, wann 
eine Betriebsveranstal-
tung vorliegt. 

30. § 33a Abs. 1 
EStG 

Außergewöhnliche 
Belastungen 
Nachweisanforderun-
gen über Unterstüt-
zungsleistungen an 
den im Ausland ver-
bliebenen Ehegatten. 

Zu hohe Anforderungen 
an den Nachweis. 

Gesetzliche Regelung, so 
dass es ausreicht, die 
ausländische Steuerer-
klärung einzureichen. 

31. § 34a Abs. 2 
EStG 

Thesaurierungsbe-
günstigung 
Nichtabziehbare Be-
triebsausgaben (insb. 
Gewerbesteuer) gel-
ten als entnommen 
und sind nicht tarif-
begünstigt. 

Schlechterstellung von 
Personenunternehmen ge-
genüber Kapitalgesell-
schaften, bei denen nicht-
abziehbare Betriebsausga-
ben mit 15 % Thesaurie-
rungssatz besteuert wer-
den. 

Einbeziehung zumindest 
der Gewerbesteuer und 
des auf die „Entnahme“ 
entfallenden Steuerbe-
trags in die Tarifbegüns-
tigung mittels Hinzu-
rechnung zum begünsti-
gungsfähigen Gewinn; 
analog Kürzung des 
Nachversteuerungsbe-
trags*. 

32. § 34a Abs. 4 
EStG 

Thesaurierungsbe-
günstigung 
Entnahme eines 
ErbSt- bzw. 
SchenkSt-Zahlbetrags 
ist ohne Nachversteu-
erung möglich. 

Um die sachliche Nach-
steuerbefreiung des son-
dertarifierten thesaurierten 
Gewinns für ErbSt-
Zahlungen in Anspruch 
nehmen zu können, müs-
sen zunächst laufende 
Gewinne etc. entnommen 
und dem Regelsteuersatz 
(ggf. 45 % zzgl. SolZ) un-

Etablierung einer ande-
ren Verwendungsreihen-
folge bei Entnahmen für 
ErbSt-Zwecke, die den 
unmittelbaren Zugriff 
auf den sondertarifierten 
thesaurierten Gewinn 
ermöglicht und damit die 
zwingende Entnahme 
anderer Gewinnbestand-
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terworfen werden. teile zum Regeltarif 
vermeidet*. 

33. § 34a Abs. 5 
S. 2 EStG 

Thesaurierungsbe-
günstigung 
§ 34a Abs. 5 S. 2 
EStG soll nach Auf-
fassung der Finanz-
verwaltung nicht an-
zuwenden sein, wenn 
Geldbeträge übertra-
gen werden. 

Auffassung der Finanz-
verwaltung widerspricht 
Gesetzeswortlaut, der an 
die Übertragung eines 
Wirtschaftsguts anknüpft. 

Korrektur des BMF-
Schreibens in Tz. 32 
durch Streichung der 
Ausklammerung von 
Geldbeträgen. 

34. § 34a Abs. 6 
Nr. 2 EStG 

Thesaurierungsbe-
günstigung 
Nachversteuerung bei 
Umwandlungen. 

Umstrukturierung (z. B. 
Formwechsel) darf nicht 
zu fiktiver Entnahme füh-
ren. Umwandlungshinder-
nis. 

Umwandlungshindernis 
beseitigen ggf. im 
UmwStG. 

35. § 34c Abs. 1 
EStG 

Steuerermäßigung 
bei ausländischen 
Einkünften 
Per country-
limitation und Be-
schränkung auf tat-
sächlich besteuerte 
ausländische Ein-
künfte; kein Vortrag 
von Anrechnungs-
überhängen. 

Risiko von Anrechnungs-
überhängen. 

Overall limitation mit 
Wahlrecht zur per 
country-limitation ein-
führen. 
Anrechnungsvortrag ein-
führen*. 

36. § 34d EStG Ausländische Ein-
künfte 

Tendenz, Katalog der aus-
ländischen Einkünfte ein-
zuengen und andererseits 
inländische Einkünfte, die 
im Rahmen der be-
schränkten Steuerpflicht 
gem. § 49 EStG erfasst 
werden, auszudehnen. 

Harmonisierung vor-
nehmen. 

37. § 35 EStG Gewerbesteuer-
anrechnung 

Anrechnungsüberhänge 
können im Verlustfall 
nicht vor- oder rückgetra-
gen werden. 

Anpassung der Vor-
schrift. 

38. § 35 EStG Gewerbesteuer-
anrechnung 
Neues BMF Schrei-
ben vom 24.02.2009. 

Weitere Begrenzung der 
Gewerbesteueranrech-
nung, die über den Geset-
zeswortlaut hinausgeht 
(z. B. keine Berücksichti-
gung von GewSt-
Messbeträgen, die auf 
Mitunternehmeranteile 
entfallen, die negative 

Erneute Anpassung des 
BMF-Schreibens. 
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gewerbliche Einkünfte 
vermitteln). 

39. § 35a EStG Anrechnung der 
Erbschaftsteuer 

Unklarheit über die An-
wendbarkeit der Anrech-
nung (keine Anrechnung 
bei Schenkungsfällen, An-
rechnungszeitraum auf 5 
Jahre begrenzt). 

Gesetzliche Überarbei-
tung der Vorschrift. 

40. § 37b EStG 
i. V. m. 
§ 1 Abs. 1 
Nr. 14 SvEV 

Lohnsteuer-
pauschalierung 
Sozialversicherungs-
pflicht für Arbeit-
nehmer eines verbun-
denen Unternehmens 
bei Pauschalierung 
der Lohnsteuer bei 
Sachzuwendungen 
nach § 37b EStG. 

Zusätzlicher betrieblicher 
Verwaltungsaufwand 
durch Ausweitung der 
Systeme. Keine Gefahr 
von Missbrauch und Min-
dereinnahmen der Sozial-
versicherungsträger. 

Befreiung von der Sozi-
alversicherungspflicht 
für Arbeitnehmer von 
verbundenen Unterneh-
men. 

41. § 38 EStG Lohnzahlung durch 
Dritte  

Die erfassten Fälle stellen 
Ausnahmen dar; die ge-
genwärtige Regelung ist 
nicht praktikabel und wird 
in der Praxis nicht gelebt. 

Abschaffung der Vor-
schrift. 

42. § 38 Abs. 1 
i. V. m. § 49 
Abs. 1 Nr. 4 
Buchst. a 
EStG 

Commuter Tax 
Lohnsteuerabzug bei 
Mitarbeitern auslän-
discher Betriebsstät-
ten ohne inländischen 
Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufent-
halt (sog. 
Commuter Tax). 

Lohnsteuereinbehaltungs- 
und -abführungspflicht 
gilt ab der ersten Sekunde 
der Anwesenheit des aus-
ländischen Betriebsstät-
tenmitarbeiters im inländi-
schen Stammhaus. Betrof-
fen sind zumeist Bagatell-
fälle mit nur tageweisem 
Aufenthalt in Deutschland 
und insgesamt wenigen 
Tagen im Jahr. In jedem 
Einzelfall sind detaillierte 
Reisedokumentationen 
und umfangreiche Ermitt-
lungen notwendig. Ver-
gleichsweise geringen 
Lohnsteuerbeträgen ste-
hen unverhältnismäßig 
hohe Bürokratiekosten 
gegenüber. 

Ausnahme vom 
Lohnsteuerabzug bei in-
ländischer Tätigkeit des 
ausländischen Betriebs-
stättenmitarbeiters im in-
ländischen Stammhaus 
an nicht mehr als 90 Ta-
gen im Kalenderjahr 
(analog zu „Verwal-
tungsgrundsätze-
Arbeitnehmerent-
sendung“, BMF vom 
09.11.2001, BStBl I, 
796, Tz. 2.2 i. V. m. 
Tz. 6). 

43. § 39b Abs. 3 
S. 9 EStG 

Ermäßigte Besteue-
rung 
Fünftelungsregelung. 

Die Regelung bringt in der 
Praxis nur geringe Entlas-
tungen insbesondere bei 
niedrigen Einkommen, 

Praxisgerechte Ausges-
taltung bzw. Umwand-
lung der Regelung, z. B. 
in eine 1/10-Regelung*. 
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z. B. bei Abfindungen 
wegen Ausscheidens aus 
dem Dienstverhältnis. 

44. § 40 Abs. 1 Lohnsteuer-
pauschalierung 

Begrenzung ruft Abgren-
zungsprobleme zu 
§ 37b EStG hervor. 

Anpassung an die Vor-
schrift des § 37b EStG. 

45. § 40a Abs. 1 
u. 2 EStG 

Pauschalierung der 
Lohnsteuer für Teil-
zeitkräfte 

Unterschiedliche Pausch-
beträge von 20 % und 
25 %. 

Praxisgerechte betrags-
mäßige Anpassung. 

46. § 42e EStG Anrufungsauskunft Umfang der Bindungswir-
kung der Anrufungsaus-
kunft ungeklärt, Folge 
Rechtsunsicherheit und 
ungerechtfertigte Steuer-
nachforderungen bzw. 
Regresspflichten der Ar-
beitgeber. 

Klarstellung, dass sich 
die Bindungswirkung der 
Anrufungsauskunft nicht 
nur auf das Lohnsteuer-
Abzugsverfahren, son-
dern auch auf das Ein-
kommensteuer-
Veranlagungsverfahren 
erstreckt; lediglich auf 
Antrag des Steuerpflich-
tigen keine Bindungs-
wirkung. 

47. § 44 Abs. 1 
EStG 

Kapitalertragsteuer 
Abführungszeitpunkt 
Kapitalertragsteuer. 

Zufluss-/Anmelde-/ Zah-
lungszeitpunkt fallen zeit-
lich zusammen; Risiko 
von Säumniszuschlägen. 

Zeitliche Neuregelung 
von Zufluss-, Anmelde-, 
Zahlungszeitpunkt. 

48. § 49 Abs. 1 
Nr. 2 
Buchst. d, 
Nr. 9 EStG 

Beschränkt 
steuerpflichtige Ein-
künfte 
Besteuerung von in-
ländischen Darbie-
tungen, die der Un-
terhaltung dienen. 

Seit dem JStG 2009 wer-
den auch inländische Ein-
künfte aus solchen Tätig-
keiten erfasst. Definition 
solcher Tätigkeiten un-
klar, insbesondere im 
Hinblick auf Werbeleis-
tungen von Künstlern und 
Sportlern.  

Die derzeitige general-
klauselartige Formulie-
rung muss überdacht 
werden. Die anzustre-
bende Neuformulierung 
muss erkennen lassen, 
welche Darbietung und 
welche Art der Verwer-
tung dem Tatbestand un-
terfallen. 

49. § 50 Abs. 2 
Nr. 5 EStG 

Beschränkt 
steuerpflichtige Ein-
künfte 
Veranlagungswahl-
recht für beschränkt 
Steuerpflichtige. 

Eingrenzung auf Steuer-
pflichtige aus EU-/ EWR-
Staaten. Andere Gläubiger 
werden die Steuerlast auf 
den inländischen Schuld-
ner abwälzen. Folge: in-
ländisches zu versteuern-
des Einkommen des 
Schuldners sinkt. 

Wiederaufnahme der Er-
stattungsmöglichkeit für 
beschränkt Steuerpflich-
tige aus Drittstaaten. 

50. § 50a EStG  
 

Beschränkt 
steuerpflichtige Ein-
künfte 
Steuerabzug bei be-

§ 50a Abs. 1 und 4 EStG 
sehen Leistungen vor, bei 
denen die beschränkt 
Steuerpflichtigen zu einer 

Durch die sehr strenge 
Auslegung des 
§ 50d EStG kann erst 
dann von einem Steuer-
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schränkt Steuer-
pflichtiger Quel-
lensteuer. 

abgeltenden Steuer heran-
gezogen werden. Der 
Schuldner der Leistungen 
(Inländer) hat den Steuer-
abzug für den beschränkt 
Steuerpflichtigen beim zu-
ständigen Finanzamt quar-
talsweise anzumelden und 
abzuführen. 
In der Praxis kommt ins-
besondere bei Lizenzzah-
lungen im Sinne von § 50 
Abs. 4 Nr. 3 EStG (keine 
verbundenen Unterneh-
men, keine Zins- und Li-
zenzrichtlinie) oftmals ei-
ne Reduzierung auf bis zu 
0 % Quellensteuer in Be-
tracht, da das Besteue-
rungsrecht gemäß Dop-
pelbesteuerungsabkom-
men regelmäßig dem An-
sässigkeitsstaat des Emp-
fängers der Zahlungen zu-
gestanden wird. 
 

abzug abgesehen bzw. 
eine Reduzierung vorge-
nommen werden, wenn 
eine Freistellungsbe-
scheinigung vorliegt. 
Dieses Antragsverfahren 
beim Bundeszentralamt 
für Steuern führt in der 
Praxis zu einem erhebli-
chen Zeit- und Kosten-
aufwand. Der Erteilung 
einer Freistellungsbe-
scheinigung steht in der 
Praxis in der Regel 
nichts im Wege. Folglich 
könnte man auch von ei-
nem Steuerabzug gänz-
lich absehen, wenn im 
jeweiligen Doppelbe-
steuerungsabkommen ei-
ne vollständige Befrei-
ung der Quellensteuer 
vorgesehen ist. 
Alternativ wäre eine Lo-
ckerung der unabdingba-
ren Vorlage einer Frei-
stellungsbescheinigung 
im Zahlungszeitpunkt 
hilfreich, indem diese 
nachgereicht werden 
könnte. 

51. § 50a Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 
EStG 

Beschränkt 
steuerpflichtige Ein-
künfte 
In §§ 50a Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 EStG fin-
den sich mehrfach 
Verweise auf Teile 
von § 49 EStG. 

Die Verweise auf § 49 
Abs. 1 EStG sind zu unbe-
stimmt. Sie beziehen 
Normteile von § 49 Abs. 1 
EStG mit ein, die in kei-
nem Zusammenhang mit 
§ 50a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
EStG stehen können (bei-
spielsweise § 49 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. b, Nr. 2  
Buchst. c und Nr. 2 
Buchst. e). 

Anpassung durch treffsi-
chere Formulierung der 
Verweise. 

52. § 50d 
Abs. 2 EStG 
 
 
 

Erstattung von Ab-
zugssteuern 
Freistellung im Steu-
erabzugsverfahren. 

Freistellung setzte Vorla-
ge der Bescheinigung des 
Bundeszentralamts für 
Steuern voraus, die wie-
derum frühestens auf den 

Wiedereinführung der 
rückwirkenden Freistel-
lung. 
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Tag des Antragseingangs 
ausgestellt werden kann. 

53. § 50d Abs. 3 
S. 1 Nr. 1  
bis 3 EStG 
 

Erstattung von Ab-
zugsteuer 
Versagung der Quel-
lensteuerentlastung 
bei missbräuchlicher 
Zwischenschaltung 
von Gesellschaften 
zur Erlangung der 
Freistellung nach 
DBA oder Mutter-/ 
Tochter-Richtlinie. 
„Treaty“- bzw. 
„Directive-
Shopping“. 

Tatbestandsvoraussetzun-
gen zur Missbrauchsan-
nahme sind unverhältnis-
mäßig und daher zu über-
arbeiten. Die Vorschrift 
geht über das geforderte 
Maß hinaus (vgl. Mittei-
lung der EU-Kommission 
v. 18.03.2010, 
2007/4435). Weitreichen-
de Aktivitätsvorausset-
zungen für DBA-Vorteile 
(Nr. 1 bis 3 kumulativ). 
Kapitalertragsteuerpflicht 
bei Zwischenschaltung ei-
ner nichtbegünstigten 
Auslandsgesellschaft, 
auch wenn deren Anteils-
eigner unbegrenzt ab-
kommens- bzw. richtli-
nienberechtigt ist (Bsp.: 
Anteile an deutscher 
GmbH werden von einer 
Cayman-Gesellschaft 
gehalten, deren 100 % 
iger Anteilseigner eine 
börsennotierte Kapitalge-
sellschaft in den Nieder-
landen ist). Verstoß der 
Vorschrift gegen die stän-
dige Rechtsprechung des 
EuGH, wonach eine 
Missbrauchsvermutung 
widerlegbar sein muss. 

Vorschrift auf echte 
Missbrauchsfälle redu-
zieren. 
Klarstellung, dass sog. 
„look-through“ immer 
bis zum obersten An-
teilseigner zu erfolgen 
hat. 
Eröffnung der Möglich-
keit, die gesetzliche 
Missbrauchsvermutung 
widerlegen zu können 
(vgl. EuGH v. 
12.09.2006, C-196/04 
Cadbury Schweppes); 
Bsp.: Es ist sachlich 
nicht gerechtfertigt, dass 
eine Quellensteuerentlas-
tung abgelehnt wird, 
weil zwar die gesetzli-
chen Voraussetzungen 
dafür vorliegen, ohne die 
Zwischenschaltung aber 
unstreitig eine § 8b 
KStG-Befreiung vorlie-
gen würde. 

54. § 50d 
Abs. 8 ff 
EStG 

Erstattung von Ab-
zugsteuer 
Unilaterale switch 
over und subject to 
tax-Klauseln durch 
treaty override. 

Flächendeckende unilate-
rale Maßnahmen zur 
Vermeidung der doppelten 
Nichtbesteuerung mit er-
heblichen Eingriffen in 
bestehende DBA; 
Ziel der DBA ist Verbot 
der virtuellen Doppelbe-
steuerung; Nutzung von 
ausländischen Steuervor-
teilen als Wettbewerbsfak-
tor wird negiert. 

Abkommensspezifische 
Abwägung von Zielkon-
flikten in den einzelnen 
DBA statt pauschaler 
„catch-all-Regel“ im na-
tionalen Recht durch 
treaty override. 
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 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 

55. § 50d 
Abs. 8 EStG 
 

Erstattung von Ab-
zugsteuer 
Nachweis der Be-
steuerung z. B. bei 
Auslandsentsendun-
gen. 

Unterschiedlichste Anfor-
derungen der einzelnen 
Finanzämter; Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit 
(siehe BMF-Schreiben 
vom 21.07.2005) wird oft-
mals ausgereizt, Nach-
weisanforderungen gehen 
zu weit, massiv erhöhter 
Arbeitsaufwand für den 
Arbeitgeber. 

Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit konkretisie-
ren, einheitliche konkrete 
Festlegung der Höhe der 
Nachweisanforderung, 
Regelungen insbes. zur 
Vereinfachung des 
Nachweises bei Netto-
lohnvereinbarungen wei-
ter ausbauen. 

56. § 51a EStG 
i. V. m. 
§ 38c EStG 

Zuschlagsteuern 
(Solidaritätszuschlag 
und KiSt). 

Zusätzliche Ermittlung der 
Lohnsteuer für die Zu-
schlagsteuern wegen Kin-
derfreibetrag ohne wesent-
liche materielle Auswir-
kung; erfordert zweimali-
ge Lohnsteuer-
Berechnung. 

Abschaffung der Vor-
schriften*. 
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 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
1. § 8a KStG 

(i. V. m. 
§ 4h EStG) 
 

Zinsschranke Höhe des steuerlich ab-
ziehbaren Zinsaufwands zu 
gering; Escape-Klausel 
unpraktikabel. 

Wegfall der Beteiligungs-
buchwertkürzung, zumin-
dest Aufnahme eines Hol-
dingprivilegs bei der 
Escape-Klausel und Ver-
zicht auf die Kürzung von 
Beteiligungsbuchwerten 
für ausländische Konzern-
gesellschaften (insoweit 
keine Gefahr für „Mehr-
fachnutzung“ von EK-
Effekten). 
Verzicht auf die konzern-
weite Wirkung einer 
schädlichen Gesellschafter-
Fremdfinanzierung; damit 
entfällt die „weltweite“ 
Nachweispflicht. 
Nachweispflichten nur in 
Bezug auf nationale Kon-
zerngesellschaften. 

2. § 8a KStG 
(i. V. m. 
§ 4h EStG) 

Zinsvortrag Kein Untergang des Zins-
vortrags bei Veränderung 
des Organkreises; a. A. 
wohl BMF. 

Korrektur durch BMF-
Schreiben. 

3. § 8b Abs. 1 
S. 1 bis 4 
KStG  
i. V. m. 
§ 8 Abs. 3  
S. 3 i. V. m. 
§ 32a KStG 

Schachtel-
beteiligungen/ 
Korrespondenz-
prinzip 
Freistellung einer 
vGA (nach § 8b 
KStG oder nach 
DBA) nur, soweit 
die vGA das Ein-
kommen der leis-
tenden Körper-
schaft nicht ge-
mindert hat. 
 

In sog. Dreiecksfällen 
(deutsche Muttergesell-
schaft mit zwei ausländi-
schen Tochtergesellschaf-
ten, vGA zwischen den 
beiden Tochtergesellschaf-
ten) führt die Regelung zur 
Doppelbesteuerung, soweit 
die (fingierte) vGA bei der 
Mutter zur vollen Steuer-
pflicht führt. Abhängigkeit 
von nicht beeinflussbaren 
ausländischen Rechtsfol-
gen; Erhöhung der Mitwir-
kungspflichten und Befol-
gungskosten. 

Ausnahme von Steuerfäl-
len mit internationalem 
Bezug; zumindest Sicher-
stellung, dass in Dreiecks-
fällen keine Doppelbesteu-
erung erfolgt. 
Anknüpfung der vGA-
Freistellung daran, dass die 
vGA bei der ausschütten-
den (und nicht bei der leis-
tenden) Gesellschaft das 
Einkommen nicht gemin-
dert hat. 

4. § 8b Abs. 1 
S. 2 bis 4 
KStG 

Schachtel-
beteiligungen 
Keine Steuerfrei-
stellung von Divi-
denden, wenn die 
Dividende beim 
Zahler eine Be-

Die Ausweitung dieser Re-
gelung auf den ausländi-
schen Dividendenzahler 
und die Abhängigkeit der 
Steuerbefreiung von der 
Behandlung im Ausland 
(Stichwort: Im Ausland = 

Abschaffung der Regelung, 
soweit sie auf die Behand-
lung im Ausland abstellt. 
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 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
triebsausgabe ist. Zinsaufwand; im Inland = 

Dividende (Qualifikations-
konflikt) ist sehr problema-
tisch und vor allem rechts-
unsicher. 

5. § 8b Abs. 2 
S. 3 KStG 

Schachtel-
beteiligungen 
Berücksichtigung 
steuerunwirksamer 
Teilwertabschrei-
bungen bei Ermitt-
lung des Veräuße-
rungsgewinns 
(bzw. bei Wert-
aufholungen). 

Obwohl Teilwertabschrei-
bung nicht steuerwirksam 
war, erhöht sie (steuerfrei-
en) Veräußerungsgewinn, 
der damit nach § 8b Abs. 3 
KStG zu 5 % der Körper-
schaftsteuer unterliegt.  

Steuerunwirksame Teil-
wertabschreibungen erhö-
hen nicht den Veräuße-
rungsgewinn. 

6. § 8b Abs. 3 
S. 1 KStG 
 

Schachtel-
beteiligungen 
Fiktive nichtab-
zugsfähige Be-
triebsausgaben, 
Pauschalierung in 
Höhe von 5 %. 

Nicht gerechtfertigt für 
steuerfreie Wertaufho-
lungsgewinne nach § 8b 
Abs. 2 KStG. 

Vollständige Steuerfreistel-
lung von Gewinnen aus 
Wertaufholungen, Strei-
chung des Verweises auf 
Abs. 3 S. 2 KStG. 
Da mit der Pauschalierung 
die evtl. Nichtabzugsfähig-
keit sämtlicher Be-
triebsausgaben abgegolten 
ist, sollten sämtliche Ver-
äußerungskosten ohne Ein-
schränkung abzugsfähig 
sein. 

7. § 8b Abs. 3 
S. 4 KStG 
 

Schachtel-
beteiligungen 
Gewinnminderun-
gen im Zusam-
menhang mit Dar-
lehen nichtabzugs-
fähig. 

Nicht systemgerecht, da 
keine Beteiligung. Was ist 
z. B. bei Wechselkursef-
fekten (asymmetrische Be-
handlung – Gewinn ver-
steuern, Verlust nicht ab-
ziehen)? 

Vorschrift abschaffen. 

8. § 8b Abs. 3 
S. 4 KStG 

Schachtel-
beteiligungen 
Abschreibungen 
auf Gesellschaf-
terdarlehen gelten 
nicht als BA; Zu-
sammenhang mit 
Konfusionsge-
winn. 

Bei einer Verschmelzung 
ist ein Konfusionsgewinn 
steuerpflichtig; er unter-
liegt nicht § 8b KStG; so-
weit jedoch bereits eine Er-
fassung des Gewinns als 
nichtabziehbare Be-
triebsausgaben im Rahmen 
von § 8b Abs. 3 S. 4 KStG 
erfolgte, führt aufgrund der 
Abschreibung zwangsläu-
fige Erfassung im Konfu-
sionsgewinn zu einer Dop-
pelbesteuerung. 

Soweit keine Abschaffung 
des § 8b Abs. 3 S. 4 KStG, 
muss § 8b Abs. 2 KStG 
auch auf Konfusionsge-
winne ausgedehnt werden, 
soweit diese auf steuerlich 
nicht wirksame Teilwert-
Abschreibungen einer For-
derung entfallen. 
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9. § 8b Abs. 5 

KStG 
Schachtel-
beteiligungen 
Schachtelstrafe. 

5 %-Regel verstößt nach 
Ansicht des FG Hamburg 
gegen das Grundgesetz, 
jahrelange Rechtsunsicher-
heit nicht zumutbar. 

Nachweismöglichkeit ein-
führen, dass weniger als 
5 % Verwaltungskosten 
entstanden sind. 

10. § 8b Abs. 7 
KStG 
 

Schachtel-
beteiligungen 
Steuerpflicht von 
bestimmten Ver-
äußerungsgewin-
nen. 

Laut BMF (25.07.02) und 
BFH-Urteil (14.01.09, I R 
36/08) können auch Betei-
ligungsveräußerungen 
durch Industrieholdings 
steuerpflichtig sein. 

Klarstellung, dass § 8b 
Abs. 7 KStG nur für Ban-
ken, Versicherungen und 
ähnliche Institutionen gilt, 
die diese Vorschrift auch 
gefordert hatten – nicht 
aber für klassische Indust-
rieholdinggesellschaften. 

11. § 10 Nr. 2 
KStG 

Nichtabziehbare 
Aufwendungen 
Nichtabziehbarkeit 
von Nebenleistun-
gen, insbesondere 
Zinsen. 

Inkongruente Behandlung 
von Erstattungs- und 
Nachzahlungszinsen; Er-
stattungszinsen voll steu-
erpflichtig, Nachzahlungs-
zinsen nicht als Be-
triebsausgabe abziehbar 
(unsystematisch). 

Abzugsfähigkeit von Zin-
sen einführen*.  

12. § 10 Nr. 4 
KStG 

Nichtabziehbare 
Aufwendungen 
Nichtabzugsfähig-
keit der hälftigen 
Aufsichtsratsver-
gütungen. 

Doppelbesteuerung. Volle Abzugsfähigkeit zu-
lassen*. 

13. §§ 14 ff. 
KStG 

Organschaft 
Formale EAV- 
Anforderungen.  

Durch Auslegung des BFH 
und der Finanzverwaltung 
erhöhen sich zunehmend 
die formalen, zivilrechtli-
chen Anforderungen an ei-
ne steuerliche Organschaft. 

Verzicht auf den Abschluss 
eines (formalen) EAV; 
stattdessen gemeinsamer 
Antrag mit Bindung für 5 
Jahre. 
Bei der Formulierung einer 
Neuregelung sollten mög-
liche wichtige Gründe für 
eine unschädliche Kündi-
gung vor Ablauf der 5-
Jahresfrist übernommen 
werden. 

14. § 14 Abs. 1 
S. 2 KStG 

Organschaft 
EAV muss auf 5 
Jahre abgeschlos-
sen sein und im 
ersten Jahr einge-
tragen werden. 

Wird erst im 2. Jahr einge-
tragen, so wirkt der EAV 
nicht erst ab dem 2. Jahr; 
vielmehr muss er neu ab-
geschlossen werden, da er 
nunmehr nur mehr 4 Jahre 
– aus steuerlicher Sicht – 
läuft. 

Es sollte die alte Regelung 
– es genügt der Eintrag im 
darauffolgenden Jahr – 
wieder eingeführt werden; 
ansonsten muss der EAV 
im Zweifel auf 6 Jahre ab-
geschlossen werden. 
Im Falle einer „flexiblen 
Formulierung“ im Vertrag 
muss ein Neuabschluss un-
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terbleiben können. 

15. § 14 Abs. 3 
u. 4 KStG 

Organschaft 
Unterscheidung in 
organschaftliche 
und vororgan-
schaftliche Mehr-/ 
Minderabführun-
gen. 

Unterscheidung „organ-
schaftlich“ und „vororgan-
schaftlich“ nicht hinrei-
chend genau festgelegt; 
Nachverfolgung in Zeitab-
lauf und Abwicklung 
(Ausschüttung) aufwändig. 

Alle Ausgleichsposten als 
organschaftlich behandeln, 
ggf. Ausgleichsposten ganz 
abschaffen. 
Die Regelung sollte im 
Wesentlichen dazu führen, 
dass bei Wohnungsbauge-
sellschaften das sog. EK 02 
nur steuerpflichtig ausge-
schüttet werden kann. Die 
Regelung sollte daher nur 
noch Anwendung finden, 
wenn keine Zwangs-
versteuerung von EK 02 
erfolgt (§ 34 XVI KStG). 

16. § 14 Abs. 3 
KStG 

Organschaft 
Vororgan-
schaftliche Mehr-
abführungen. 

Fiktion einer Gewinnaus-
schüttung führt zu zusätzli-
chem Verwaltungs-/ Do-
kumentationsaufwand; ggf. 
Erstellung von KapESt-
Anmeldungen, im Zeit-
punkt der Feststellung des 
Jahresabschlusses; Liquidi-
tätsabfluss, der erst mit 
zeitlicher Verzögerung 
durch Steueranrechnung 
beim Organträger wieder 
ausgeglichen wird; Erhö-
hung Steueraufwand beim 
Organträger wegen § 8b 
Abs. 5 KStG (5 %). 

Behandlung als Gewinnab-
führungen i. S. d. des 
BFH-Urteils vom 
18.12.2002 (I R 51/01, 
BStBl II 2005; S. 49). 
 

17. § 14 Abs. 3 
KStG 

Organschaft 
Vororganschaftli-
che Mehrabfüh-
rungen. 

Finanzverwaltung setzt vo-
rorganschaftliche und au-
ßerorganschaftliche Verur-
sachung mit der Folge ei-
ner fiktiven Ausschüttung 
gleich. 

Es ist darauf abzustellen, 
zu welchem Zeitpunkt und 
auf welcher Ebene die ver-
ursachende Abweichung 
zwischen Handelsbilanz 
und Steuerbilanz entstan-
den ist. 

18. § 14 Abs. 4 
S. 6 KStG 

Organschaft 
Ausgleichsposten 
insbes. für Min-
derabführungen.  

Unklar ist, ob dies auch für 
Minderabführungen gilt, 
die „versehentlich“ nicht 
abgeführt wurden. 

Es sollte klargestellt wer-
den, dass auch „versehent-
liche“ Minderabführungen 
unter diese Regelung fal-
len. 

19. § 15 Nr. 2 
KStG 

Organschaft 
Nichtanwendung 
der §§ 8b Abs. 1 
bis 6 KStG und 
§ 4 Abs. 6 

Fehlerquellen und erhebli-
cher Verwaltungsaufwand 
bei der Erfassung der Da-
ten auf Ebene des Organ-
trägers. 

Anwendung der §§ 8b Abs. 
1 bis 6 KStG und  
§ 4 Abs. 6 UmwStG bei 
der Organgesellschaft, 
wenn Organträger Kapital-
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UmwStG bei der 
Organgesellschaft. 

gesellschaft ist. 

20. § 27 KStG Einlagen 
Verwendungsrei-
henfolge des steu-
erlichen Einlage-
kontos. 

Gezielte (steuerfreie) 
Rückzahlung geleisteter 
Einlagen nicht möglich. 

Liberalisierung der Ver-
wendungsreihenfolge. 

21. § 27 Abs. 5 
KStG 

Einlagen 
Festschreibung der 
Bescheinigung. 

Regelung kann bei frühzei-
tigen Bescheinigungen zu 
unbefriedigenden (fal-
schen) Ergebnissen führen. 

Streichung der Regelung 
oder Zulassen einer Kor-
rekturmöglichkeit. 

22. § 27 Abs. 5 
S. 2 KStG 

Einlagen 
Fiktion bei fehlen-
der Steuerbeschei-
nigung. 

Praktische Probleme in 
Fällen, in denen nachträg-
lich (z. B. im Rahmen der 
Betriebsprüfung) eine vGA 
festgestellt wird; Vor-
schrift verhindert, dass 
überhaupt eine erstmalige 
Dividendenbescheinigung 
erteilt werden darf. 

Bereinigung der Vorschrift 
bzgl. genannter Fallgestal-
tungen. 

23. § 27 Abs. 8 
KStG 

Einlagen 
Einlagenrückge-
währ einer EU-
Tochtergesell-
schaft. 

Sehr aufwändig (keine an-
gemessene Kosten-/ 
Nutzenrelation) bzw. un-
möglich, Entwick-
lung/Nachweise der ver-
schiedenen fiktiven EK-
Bestandteile und des fikti-
ven Einlagenkontos nach 
deutschem Körperschafts-
teuerrecht über mehrere 
Jahr(zehnt)e zurück zu 
erbringen (im Extremfall 
bis 1977). Die Ausschluss-
frist ist zudem zu kurz. 
Dies alles führt in der Pra-
xis faktisch zur Versteue-
rung der Einlagenrückge-
währ aus EU-
Beteiligungen. 

Die Rückzahlung von 
Nennkapital sollte generell 
nicht antragsgebunden 
sein, einfacher Nachweis 
genügt, Aufhebung der 
Ausschlussfrist, verbindli-
che Rechenmethodik sollte 
zumindest durch Finanz-
verwaltung dargestellt 
werden und Sonderfragen 
wie z. B. Währungs-
schwankungen umfassen. 
Alternativ: Einführung ei-
ner Nichtbeanstandungs-
grenze, i. H. v. 10 Mio. € 
Einlagenrückgewähr 
(Steuerwirkung 150 T€): 
insoweit keine fiktive EK-
Entwicklung erforderlich; 
Nachweispflicht max. zehn 
Jahre zurück (wie AO-
Aufbewahrungsfrist). 
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1. § 2 Abs. 4 

UmwStG 
Verlustverrech-
nung 
Beschränkung der 
Verlustnutzung bei 
Übertragungsge-
winnen, z. B. 
Neuregelung durch 
JStG 2009 => 
Ziel: Verrechnung 
eines Übertra-
gungsgewinns mit 
Verlustvorträgen 
nur, „...wenn dem 
übertragenden 
Rechtsträger die 
Verlustnutzung 
auch ohne An-
wendung der Ab-
sätze 1 und 2 (des 
§ 2 UmwStG) 
möglich gewesen 
wäre“. 

Tatbestand insgesamt zu 
weit gefasst. Ein konkreter 
Verweis auf § 8c KStG 
Vorgänge fehlt. 
Unklarheit über den ge-
nauen Anwendungsbereich 
der Vorschrift, insbesonde-
re, ob keine Anwendung 
auf Umwandlungen / Ein-
bringungen erfolgt, wenn 
kein schädlicher Beteili-
gungserwerb i. S. v. § 8c 
KStG erfolgte und ob kei-
ne Anwendung auf ge-
winnrealisierende Um-
wandlung vor einem 
schädlichen Beteiligungs-
erwerb erfolgt. 

Ergänzung um das bisher 
nicht konkret enthaltene 
Tatbestandsmerkmal des 
§ 8c KStG; Klarstellung 
des Gesetzeswortlauts. 

2. § 3 Abs. 2, 
§ 11 Abs. 2, 
§ 20 Abs. 2, 
§ 21 Abs. 2 
UmwStG 

Antragsver-
fahren 
Notwendigkeit der 
Antragstellung zur 
Buchwertver-
knüpfung. 

Die Notwendigkeit einer 
Antragstellung (keine 
Rechtssicherheit, durch 
welchen Steuerpflichtigen, 
bei welchem Finanzamt, zu 
welchem Zeitpunkt und ob 
auch konkludent, z. B. mit 
Abgabe der Steuerbilanz 
möglich) ist unnötiger 
Formalismus. 

Klarstellung durch BMF-
Schreiben. Ebenso sollte 
geregelt werden, dass der 
Antrag noch bis zur End-
gültigkeit des betreffenden 
Steuerjahres geändert bzw. 
gestellt werden kann; dies 
vor allem auch deshalb, 
weil – anders als bisher – 
nunmehr ohne Antrag oder 
verspätetem Antrag stille 
Reserven zu versteuern 
sind, während bisher die 
Buchwerte auch ohne An-
trag quasi als Regelfall 
fortgeführt wurden. Statt 
eines gesonderten Antrags 
sollte eine Vereinbarung in 
den der Umstrukturierung 
zugrunde liegenden Ver-
trägen bzw. eine entspre-
chende Bilanzierung in den 
Steuerbilanzen ausreichen. 

3. § 4 Abs. 2 
S. 2 
UmwStG 

Verschmelzung 
Untergang von 
Verlustvorträgen 

Verhinderung sinnvoller 
und erforderlicher Um-
strukturierungen im Kon-

Vorschrift abschaffen. An-
sonsten zumindest Mög-
lichkeit einer befristeten 
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 des Übertragenden 

bei Verschmel-
zungen. 
 

zern. Nutzung des Verlustvor-
trags für den übernehmen-
den Rechtsträger einfüh-
ren. 

4. § 7 UmwStG Verschmelzung 
Ausschüttungsfik-
tion. 

Führt bei neu erworbenen 
Gesellschaften zu unange-
messenen Gewerbesteuer-
belastungen, da Zeitmo-
ment für das Schachtelpri-
vileg nicht erfüllt ist.  

Vorschrift anpassen. Zu-
mindest sollte eine fingier-
te Ausschüttung immer zu 
einer entsprechenden Kür-
zung gem. § 9 Nr, 2a 
GewStG führen, wenn sie 
nach Überschreiten der Be-
teiligungsgrenze von 15 % 
erfolgt, auch wenn die Be-
teiligungshöhe erst im Lau-
fe des Veranlagungszeit-
raums erreicht wird.   

5. § 12 Abs. 2 
UmwStG 

Verschmelzung 
Verschmelzungs-
gewinn. 

Bei Verschmelzungsge-
winnen im Konzern kommt 
es zu einer Besteuerung 
von 5 % des Gewinns; dies 
ist nicht sachgemäß, da 
keine Umgehung eines 5 % 
steuerpflichtigen Veräuße-
rungsvorgangs. Da ein 
Anwendungsschreiben 
nach wie vor fehlt, ist un-
klar, ob es nur zu einer 
5 %-Besteuerung für 
Verschmelzungs- und 
Spaltungsgewinne kommt 
oder ob ggf. auch eine vol-
le Steuerpflicht droht, 
wenn Anteile  
i. S. d. § 8b Abs. 4 KStG 
a. F. vorliegen. 

Konzernklausel einführen; 
ansonsten sollte klarge-
stellt werden, dass die fik-
tive Steuerpflicht lediglich 
die Anwendung von § 8b 
Abs. 3 KStG (5 %-
Besteuerung) zur Folge 
hat, da ansonsten viele 
Verschmelzungen / Spal-
tungen unmöglich werden. 
§ 12 Abs. 2 S. 2 UmwStG 
sollte gestrichen werden. 

6. § 15 Abs. 1 
S. 2 
UmwStG 

Aufspaltung/ Ab-
spaltung 
Doppeltes Nur-
Teilbetriebserfor-
dernis bei Spal-
tungen. 

Aufgrund der europarecht-
lichen Vorgaben sollte 
klargestellt werden, dass 
neutrales Vermögen un-
schädlich ist, wenn im Üb-
rigen Teilbetriebe vorlie-
gen. 

Neben Teilbetrieben kann 
auch neutrales Vermögen 
übergehen / zurückbleiben. 

7. § 15 Abs. 2 
UmwStG 
 

Aufspaltung/ Ab-
spaltung 
Missbrauchsvor-
schrift bei Auf-
spaltung, Abspal-
tung, Teilübertra-
gung. 

Vorschrift ist zu eng, da 
sämtliche stillen Reserven 
dem deutschen Besteue-
rungsrecht unterworfen 
bleiben. Verhältnis zwi-
schen Satz 3 und 4 ist un-
klar und in Literatur und 

Generell Streichung. Kei-
nesfalls darf Veräuße-
rungsabsicht aus einer Fik-
tion abgeleitet werden, die 
unwiderleglich ist. Bei 
Spaltung einer Publikums-
gesellschaft ist es nicht 
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UMWANDLUNGSTEUERGESETZ  

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
Rechtsprechung streitig. kontrollierbar, ob z. B. 

mehr als 20 % der börsen-
notierten Anteile innerhalb 
von fünf Jahren ihren Ei-
gentümer wechseln. 

8. § 20 Abs. 9 
UmwStG 
 

Einbringung von 
Unternehmenstei-
len 
Untergang eines 
Zinsvortrags bei 
Einbringungen in 
Kapitalgesell-
schaften gegen 
Gewährung von 
Gesellschaftsrech-
ten. 

Verhinderung sinnvoller 
und erforderlicher Um-
strukturierungen im Kon-
zern. 

Vorschrift anpassen. 

9. § 20 Abs. 2 
S. 2 bzw. 
§ 21 Abs. 1 
S. 2 
UmwStG 

Einbringung/ An-
teilstausch 
Antrag zur Buch-
wertfortführung 
bei Einbringung, 
Anteilstausch. 

Formale Anforderung mit 
hohem Steuerrisiko, wenn 
Antrag vergessen wird; 
eindeutige Regelung, wer 
den Antrag stellen muss. 

Umkehrung: Pflicht zur 
Buchwertfortführung. 
Wahlrecht für Zwischen-
wert bzw. gemeinen Wert. 

10. § 21 
UmwStG 

Anteilstausch 
Fehlende Rückbe-
ziehung beim An-
teilstausch. 

Die fehlende Rückwir-
kungsregel kann bei einem 
Anteilstausch zu einer Or-
ganschaftspause führen 
und damit notwendige 
Umwandlungen blockie-
ren. 

Aufnahme einer Rückwir-
kungsregelung für den An-
teilstausch und die finan-
zielle Eingliederung. 

11. § 22 Abs. 1 
S. 6 Nr. 3 
UmwStG  
 

Einbringung/ An-
teilstausch 
Nachversteuerung 
des Einbringungs-
gewinns bei Min-
derung des steuer-
lichen Einlagekon-
tos.  

Minderung des steuerli-
chen Einlagekontos bei or-
ganschaftlichen und voror-
ganschaftlichen Mehrab-
führungen. 

Zumindest Beschränkung 
der Nachversteuerung auf 
solche Fälle, in denen der 
Beteiligungsbuchwert 
durch die Minderung des 
steuerlichen Einlagekontos 
aufgezehrt wird. 

12. § 22 Abs. 2 
u. 3 UmwStG 

Einbringung/ An-
teilstausch 
7 Jahre Haltefrist; 
7-jährige Nach-
weispflichten bei 
einbringungsgebo-
renen Anteilen. 

Unabhängig von europa-
rechtlicher Fragwürdigkeit 
der Missbrauchsvorschrift 
ist Frist von sieben Jahren 
zu lang nach Einbringung 
in KapG. 
Die Notwendigkeit, über 7 
Jahre die Anteilseignerstel-
lung etc. nachzuweisen, 
führt zu erheblicher Büro-
kratie. 

Begrenzung auf 3 Jahre, 
zumindest Harmonisierung 
mit § 15 Abs. 2 UmwStG 
(5 Jahre). 
Da selbst die Finanzver-
waltung im Ergebnis keine 
nachteiligen Rechtsfolgen 
aus einer Verletzung der 
Nachweispflichten zieht, 
sollte auf den überzogenen 
Formalismus verzichtet 
werden und lediglich bei 
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UMWANDLUNGSTEUERGESETZ  

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
Bedarf ein Nachweis erfol-
gen (z. B. in der Betriebs-
prüfung). 

13. § 24 
UmwStG 

Einbringung 
Einbringung von 
100 %-Anteilen an 
KapG. 

Bisher war per Erlass ge-
regelt, dass 100 %-Anteile 
als Teilbetrieb galten und 
deshalb § 24 UmwStG 
Anwendung findet; Folge 
Rechtsunsicherheit. 

Klarstellung durch BMF-
Schreiben. 
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GEWERBESTEUERGESETZ 

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
1. § 2 GewStG Gewerbebetrieb 

Definition des 
Gewerbebetriebs. 

Betrieb in der Gründungs-
phase in einer anderen als 
in § 2 Abs. 2 GewStG ge-
nannten Rechtsform (z. B. 
Personengesellschaft) kann 
ohne teils aufwändige Ges-
taltung Aufwendungen zur 
Einrichtung des Gewerbe-
betriebs nicht abziehen, da 
noch keine gewerbliche 
Tätigkeit vorliegt. Dies 
führt im Verhältnis zu 
Körperschaften zu einer 
ungerechtfertigten Un-
gleichbehandlung und 
stellt ein Investitions-
hemmnis dar. 

Anpassung der Vorschrift 
in der Weise, dass Vor-
laufkosten eines sich im 
Aufbau befindlichen Ge-
werbebetriebs anderer Ge-
sellschaftsformen spätes-
tens mit der Aufnahme der 
gewerblichen Tätigkeit 
(nachträglich) berücksich-
tigt werden. 

2. § 8 Nr. 1 
GewStG 
 

Hinzurech-
nungen 
Hinzurechungen 
von Mieten, Pach-
ten, Leasingraten. 
Hinzurechnung 
auch bei (ggf. 
mehrstufigen) 
Leistungsbezie-
hungen innerhalb 
Unternehmensver-
bund. 

Überhöhte pauschale Fi-
nanzierungsanteile; Ver-
stoß gegen das Nettoprin-
zip durch ertragsunabhän-
gige Substanzbesteuerung. 
Mehrfachberücksichtigung 
der Finanzierungsanteile 
durch Hinzurechnung und 
als Betriebseinnahme 
(Kaskadeneffekt). 
Im Rahmen des Cash-
Pooling kommt es bei 
Nichtvorliegen einer Or-
ganschaft zu einer Doppel- 
bis Mehrfachbesteuerung. 

Abschaffung der ertrags-
unabhängigen Hinzurech-
nungen bzw. Reduzierung 
der Finanzierungsanteile 
auf ein sachgerechtes 
Maß*. 
Konzernklausel einführen; 
Ausnahmeregelung für 
Konzerninnenfinanzierung. 
Saldierungsmöglichkeit 
analog der Zinsschranke 
für den Fall, dass mehrere 
Konten unterhalten wer-
den, einführen. 

3. § 8 Nr. 5  
i. V. m. 
§ 9 Nr. 7 
GewStG 

Hinzurech-
nungen 
Versagung des 
Schachtelprivilegs 
bei bestimmten 
Auslandsdividen-
den, Streubesitzdi-
videnden. 

Mehrfachbelastung mit 
ausländischer und inländi-
scher Steuer sollte vermie-
den werden, Aktivitätska-
talog überholt. 
Katalog des AStG ist zwi-
schenzeitlich auf Dividen-
den und Veräußerungsge-
winne erweitert worden 
ohne dass eine Anpassung 
in der Gewerbesteuer er-
folgte; d. h. die gewerbe-
steuerliche Hinzurechnung 
geht weit über die Hinzu-
rechnung nach AStG hin-
aus. 

Auf Ausnahmefälle be-
schränken. Abweichungen 
zwischen AStG und 
GewStG bereinigen. 
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GEWERBESTEUERGESETZ 

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
4. § 8 Nr. 10a 

GewStG 
Hinzurech-
nungen 
Teilwertzuschrei-
bung nach einer 
ausschüttungsbe-
dingten Teilwert-
abschreibung. 

Doppelbesteuerung des 
Gewinns aus Gewerbebe-
trieb bei Teilwertzuschrei-
bungen. 

Qualifizierung der Teil-
wertaufholungen als rück-
wirkendes Ereignis i. S. d. 
§ 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
AO. 

5. § 9 Nr. 1 
GewStG 
 

Kürzungen 
Erweiterte Kür-
zung bei Grund-
stücksunterneh-
men. 

Zu komplexe Regelung mit 
Rückausnahmen für Ge-
schäfte mit Gesellschaf-
tern. 
Trennung zwischen Be-
triebsvorrichtungen und 
Gebäuden bei der zivil-
rechtlichen Übertragung 
und bei „Einbringungen“ 
in reine Grundstücksge-
sellschaften kaum möglich. 

Begrenzung des Rege-
lungsumfangs auf Erfor-
dernisse bei der Gesell-
schaft ohne weitgehende 
Bezugnahme auf Gesell-
schafter etc. 

6. § 9 Nr. 1 
S. 2 GewStG 

Kürzungen 
Erweiterte Grund-
stückskürzung. 

Die erweiterte Grund-
stückskürzung ist bei Mit-
vermietung von Betriebs-
vorrichtungen auch dann 
ausgeschlossen, wenn die-
se untrennbar mit dem Ge-
bäude verbunden sind. 

Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs der erwei-
terten Grundstückskürzung 
auf Betriebsvorrichtungen, 
die untrennbar mit dem 
Gebäude verbunden sind. 

7. § 9 Nr. 2a u. 
Nr. 7 S.1, 
1. HS 
GewStG 

Kürzungen 
Gewerbesteuerli-
ches (nationales 
und Nicht-EU-) 
Schachtelprivileg. 

Mindestbeteiligungsquote 
des § 9 Nr. 7 Satz 1, 2. HS 
und überwiegend § 9 Nr. 8 
beträgt 10 %, Mindestbe-
teiligungsquote des § 9 Nr. 
2a und Nr. 7 S. 1, 1. HS 
beträgt 15 %. 
Mindestbeteiligungserfor-
dernis zu Beginn des EZ – 
gestaltbar durch Thesaurie-
rung im ersten Jahr oder 
Zwischenschaltung einer 
Tochter, für die § 9 Nr. 8 
gilt (sofern nicht bereits 
unmittelbar anwendbar). 

Vereinheitlichung der 
Mindestbeteiligungsquote 
auf 10 %. 
Anpassung des (erstmali-
gen) Mindestbeteiligungs-
zeitpunkts an § 9 Nr. 8 
GewStG: Mindestbeteili-
gungserfordernis im Zeit-
punkt des Dividendenbe-
schlusses. 

8. (§ 9 Nr. 4 
GewStG) 

Kürzungen 
Kürzung von 
Miet- und Pacht-
zinsen beim Ver-
mieter, Verpäch-
ter. 

Streichung der Vorschrift 
führt zu ungerechtfertigter 
Bereicherung des Steuer-
gläubigers. Denn wenn der 
Pächter eine Hinzurech-
nung zu erdulden hat (§ 8 
Nr. 1 GewStG), ist es kon-
sequent, beim Verpächter 
zu kürzen. 

Wiedereinführung. 
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 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
9. § 9 Nr. 7 

S. 1, 1. HS 
GewStG 

Kürzungen 
Steuerbefreiung 
von (Nicht-EU-) 
Schachteldividen-
den. 

Aktivitätskatalog ist über-
holt; 
gewerbesteuerpflichtige 
Dividenden einer Nicht-
EU-Holding (bei Akquisi-
tion eines Nicht-EU-
Teilkonzerns), da nur Ein-
künfte i. S. d. § 8 Abs. 1 
Nr. 1 – 6 AStG, nicht aber 
Dividenden aktiv sind – 
gestaltbar durch Zwischen-
schaltung einer EU-
Tochter. 

Aufgabe des Aktivitäts-
vorbehalts; 
Aufnahme der Einkünfte 
des § 8 Abs. 1 Nr. 7 ff. 
AStG in den Aktivitätska-
talog. 

10. § 10a S. 10, 
2.  HS 
GewStG 

Gewerbeverlust 
Anwendung von 
§ 8c KStG auf den 
gewerbesteuerli-
chen Verlustvor-
trag einer Perso-
nengesellschaft in 
bestimmten Fällen. 

Die Vorschrift sollte errei-
chen, dass der Untergang 
eines Verlustvortrags in ei-
ner Kapitalgesellschaft 
nicht dadurch vermieden 
werden kann, dass dieser 
bei Ausgliederung auf eine 
Personengesellschaft auf 
diese übergeht und von § 
8c KStG nicht mehr getrof-
fen werden kann. 

Die Vorschrift trifft nun al-
le Verlustvorträge der 
PersG in den genannten 
Fällen und nicht nur die 
Missbrauchsfälle; zumal ist 
der Missbrauchsfall (Über-
trag von Verlustvorträgen 
in eine Personengesell-
schaft) rechtlich bei der 
Kapitalgesellschaft nur 
denkbar, wenn ein ganzer 
Betrieb und nicht nur ein 
Teilbetrieb übergeht. 

11. § 11 GewStG Steuermesszahl Es fehlt ein Hinweis auf 
die Zulässigkeit zur Run-
dung auf volle Eurobeträ-
ge. 

Steuermessbetrag sollte auf 
volle Eurobeträge gerundet 
werden. 

12. § 30 GewStG Zerlegung 
Zerlegung bei 
mehrgemeindli-
chen Betriebsstät-
ten. 

Die Zerlegung bei mehr-
gemeindlichen Betriebs-
stätten ist bislang (z. B. bei 
EVU) nicht gesetzlich ge-
regelt und häufig streitan-
fällig. 

Gesetzliche Kodifizierung 
eines bindenden Zerle-
gungsmaßstabs für mehr-
gemeindliche Betriebsstät-
ten (nicht nur für Wind-
kraftanlagen). 

13. § 31 GewStG Zerlegung 
Begriff der Ar-
beitslöhne für die 
Zerlegung. 

Die Zerlegung beim Zu-
sammentreffen von gewer-
besteuerpflichtigen und 
gewerbesteuerbefreiten Tä-
tigkeiten ist unvollständig 
geregelt und führt deswe-
gen zu systemwidrigen Er-
gebnissen. Komplizierte 
Lohnermittlung. 

Vergütungen an Arbeit-
nehmer, die nicht aus-
schließlich in einem ge-
werbesteuerpflichtigen Be-
trieb tätig sind, bleiben bei 
der Zerlegung unberück-
sichtigt. Bei der Lohner-
mittlung Orientierung am 
HGB-Einzelabschluss (Ge-
samtposition Personalauf-
wand). 
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ERBSCHAFTSTEUERGESETZ 

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
1. § 13a Abs. 1 

ErbStG 
Verschonung 
Betriebsver-
mögen 
Ermittlung Aus-
gangslohnsumme. 

Die Ausgangslohnsumme 
wird aus der Durch-
schnittslohnsumme der 
letzten fünf Jahre ermittelt. 
War vor der Schenkung 
bzw. dem Erbfall eine Re-
duzierung der Lohnsumme 
erforderlich (z. B. aufgrund 
einer sanierenden Um-
strukturierung) oder wurde 
ein Teil des Betriebs ver-
kauft (auch wenn der Er-
werber den Betrieb erhält 
oder sogar ausweitet), ist 
der Nachfolger kaum in 
der Lage, die Mindestlohn-
summe mit dem reduzier-
ten Betrieb zu erreichen. 

Einführung einer Sanie-
rungsklausel im Rahmen 
der Ermittlung der Aus-
gangslohnsumme. 
Betriebsveräußerungen vor 
Übertragung sollten auch 
bei der Berechnung der 
Ausgangslohnsumme Be-
rücksichtigung finden. 

2. § 13a Abs. 5 
ErbStG 

Verschonung 
Betriebsver-
mögen 
Wegfall der Ver-
schonung bei In-
solvenz. 

Eine Insolvenz des über-
tragenen Unternehmens 
wird als schädliche Verfü-
gung angesehen. Folge: an-
teiliger Wegfall der Be-
triebsvermögensbegünsti-
gung. 
Da sowohl Schenker und 
Erwerber als Gesamt-
schuldner für die Schen-
kungsteuer haften, besteht 
für den Schenker die Ge-
fahr, nachträglich aufgrund 
der unglücklichen Be-
triebsführung des Erwer-
bers zu einer deutlich er-
höhten Schenkungssteuer 
herangezogen zu werden. 

Im Insolvenzfall sollte nur 
der Erwerber Steuer-
schuldner sein. 

3. § 13b Abs. 2 
S. 2 Nr. 2 
ErbStG 

Verschonung 
Betriebsver-
mögen 
Mindestbeteili-
gungsquote. 

Erschwert Familiennach-
folge, da schon Unterneh-
men mit mehr als drei 
gleichrangigen Anteilseig-
nern nicht begünstigt sind; 
Regelungen zum Poolver-
trag nicht praxistauglich. 

Herabsetzung der Min-
destbeteiligungsquote, al-
ternativ im ersten Schritt 
Vereinfachung und praxis-
gerechte Ausgestaltung der 
Regelungen zum Poolver-
trag. 

4. § 13b Abs. 2 
S. 2 Nr. 1c 
ErbStG 

Verschonung 
Betriebsver-
mögen 
Konzernklausel für 
Nutzungsüberlas-

Aufgrund des Verweises 
auf den Konzernbegriff 
nach § 4h EStG ist eine 
Grundstücksüberlassung 
innerhalb einer Organ-

Konkretisierung des Kon-
zernbegriffs dahingehend, 
dass der Organkreis im Be-
trieb auch unter die Kon-
zernklausel fällt. 
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 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
sungen im Kon-
zern. 

schaft keine begünstigte 
Überlassung im Konzern. 

5. § 13b Abs. 2 
S. 2 Nr. 1d 
ErbStG 

Verschonung 
Betriebsver-
mögen 
Begünstigung von 
vermieteten 
Wohnimmobilien. 

Vermietete Wohnimmobi-
lien gehören zum begüns-
tigten Verwaltungsvermö-
gen. Unternehmen, die 
Gewerbeimmobilien, z. B. 
Büroräume, vermieten, 
werden dagegen benachtei-
ligt. Immobilienvermögen 
darf nicht unterschiedlich 
behandelt werden, da auch 
Gewerbeimmobilien Ar-
beitsplätze schaffen. 

Gleichstellung von Wohn- 
und Gewerbeimmobilien-
unternehmen. 
 

6. § 13b Abs. 2 
S. 4 ErbStG 
 

Verschonung 
Betriebsver-
mögen 
Abzug von Schul-
den. 
 

„Äpfel mit Birnen“-
Vergleich: Verwaltungs-
vermögen wird als Brutto-
wert ins Verhältnis zu dem 
gemeinen Wert als Netto-
größe angesetzt. 

Klarstellende Regelung, 
dass Schulden bei der Be-
rechung des Verwaltungs-
vermögensanteils nicht be-
rücksichtigt werden. 

7. § 13b Abs. 2 
S. 4 ErbStG 

Verschonung 
Betriebsver-
mögen 
Wertmindernde 
Berücksichtigung 
von Pensionsrück-
stellungen. 
 

Unternehmen können al-
leine aufgrund der Pensi-
onsrückstellungen die rele-
vante Verwaltungsvermö-
gensgrenze nicht erreichen. 
 

Klarstellende Regelung, 
dass Pensionsrückstellun-
gen im Rahmen des Ver-
waltungsvermögenstests 
nicht wertmindernd zu be-
rücksichtigen sind. 
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GRUNDERWERBSTEUERGESETZ 

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
1. § 1 Abs. 2a 

GrEStG 
Erwerbsvorgänge 
Besteuerung der 
mittelbaren Ände-
rung des Gesell-
schafterbestandes 
einer Personenge-
sellschaft. 

Die Personengesellschaft 
ist Steuerschuldner und zur 
Anmeldung der Grunder-
werbsteuer verpflichtet; al-
lerdings ist für die Perso-
nengesellschaft nicht er-
kennbar, dass mittelbar ein 
Steuertatbestand erfüllt 
wurde. 

Keine Besteuerung des 
mittelbaren Gesellschafter-
bestandes, zumindest aber 
keine negativen Folgen aus 
dem Versäumnis der An-
meldung. 

2. § 6a GrEStG Umstrukturie-
rungen im 
Konzern 
Steuervergünsti-
gung bei Um-
wandlungen. 

Rechtsträger, die ihren Sitz 
nicht im Inland haben, 
werden nicht erfasst. 

Regelung sollte unabhän-
gig vom Sitzstaat der betei-
ligten Rechtsträger gelten 
und sich auf Erwerbsvor-
gänge des § 1 Abs. 
2a GrEStG erstrecken. 

3. § 19 Abs. 3 
GrEStG 

Anzeigepflicht 
Anzeigepflicht in-
nerhalb von 2 Wo-
chen nach Kennt-
niserlangung. 

Die Frist von zwei Wochen 
ist in der Praxis zu kurz; in 
Großkonzernen können 
mehrere Wochen wenn 
nicht gar Monate vergehen, 
bis der mit dem Vorgang 
betraute „Anmelder“ 
Kenntnis erlangt. Problem 
hierbei ist, dass für Rechts-
folgen des § 16 GrEStG 
(Rückgängigmachung) die 
Steuer nicht rückgängig 
gemacht wird, wenn zu 
spät angemeldet wurde. 

Anmeldefrist auf eine 
praktisch durchführbare 
Zeitspanne erweitern. 
Rechtsfolgen des 
§ 16 GrEStG nicht von der 
rechtzeitigen Anmeldung 
des rückgängig zu ma-
chenden Vorgangs abhän-
gig machen. 
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UMSATZSTEUERGESETZ 

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
1. § 1 Abs. 1a 

UStG 
Steuerbare Um-
sätze 
Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen. 

Rechtsunsicherheit, ob Ge-
schäftsveräußerung im 
Ganzen oder steuerpflich-
tiger Umsatz. 

Kriterien für eine Ge-
schäftsveräußerung im 
Ganzen sollten auch zur 
Vermeidung von Steuer-
ausfällen (z. B. aufgrund 
von Insolvenz) weit gefasst 
werden. 

2. § 2 Abs. 2 
Nr. 2 UStG 

Umsatzsteuer-
liche Organschaft 

Die wirtschaftlichen, orga-
nisatorischen und finan-
ziellen Eingliederungsvor-
aussetzungen sind ange-
sichts sich ändernder Rah-
menbedingungen nicht si-
cher bestimmbar. 

Die Rechtsunsicherheit, die 
insbesondere durch die 
Rechtsprechung zu den 
Qualifizierungsvorausset-
zungen der Organschaft 
entstanden ist, muss durch 
klare gesetzliche Regelun-
gen beseitigt werden. 

3. § 3 Abs. 6 S. 
5, Abs. 7 
UStG 

Reihengeschäft Im internationalen Bereich 
kaum praktikabel umsetz-
bar; EU-weit unterschied-
liche Auslegung, keine 
einheitliche Handhabung. 

EU-weit vereinheitlichen. 

4. § 3f UStG 
 

Unentgeltliche 
Wertabgabe 
Ort der unentgelt-
lichen Wertabga-
be. 
 

Doppelbesteuerung im Fall 
einer unentgeltlichen Ab-
gabe ab einem Lager in Po-
len. Sowohl Deutschland 
als auch Polen erheben 
Umsatzsteuer auf die Ab-
gabe. 

Änderung des 
§ 3f UStG. 

5. § 4 Nr. 14 
UStG 

Steuerbefrei-
ungen 
Steuerbefreiung 
für Krankenhaus-
leistungen. 

Die Vorschrift macht die 
Steuerbefreiung (europa-
rechtswidrig) von einer Zu-
lassung nach § 108 SGB V 
abhängig und benachteiligt 
damit Krankenhäuser, die 
zwar identische Leistungen 
erbringen, diese aber nicht 
gegenüber dem Träger der 
gesetzlichen Krankenkasse 
abrechnen können. 

Erweiterung auf Kranken-
häuser auch ohne Zulas-
sung nach § 108 SGB V, 
sofern sie räumlich und or-
ganisatorisch in ein Kran-
kenhaus mit Zulassung 
nach § 108 SGB V integ-
riert sind und mindestens 
denselben Leistungsum-
fang wie dieses Haus 
erbringen. 
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6. § 6 Abs. 5  Ausfuhrlieferung 

Ausschluss der 
Steuerbefreiung 
auf unentgeltliche 
Abgaben, die ex-
portiert werden. 

Vorschrift ist unsystema-
tisch, da sie nicht dem 
Verbrauchsgedanken ent-
spricht. 

Unentgeltliche Abgaben 
den entsprechenden Um-
sätzen gleichstellen. 

7. § 10 Abs. 4 
Nr. 2 UStG  
i. V. m. 
Abschn. 155 
UStR 
 
 
 
 

Bemessungs-
grundlage 

Diskrepanz bei der Ermitt-
lung des lohnsteuerlichen 
geldwerten Vorteils und 
der abzuführenden Um-
satzsteuer bei der privaten 
PKW-Nutzung führt im-
mer wieder zu Problemen 
in der Praxis. 

Die Möglichkeit der (ex-
akt) gleichen Berechnung 
sollte überprüft werden. 

8. § 12 UStG Steuersätze Fehlende Systematik und 
Rechtfertigung der unter-
schiedlichen Steuersätze 
(aus heutiger Sicht). 

Überarbeitung und Einfüh-
rung einer Systematik, 
welche den heutigen wirt-
schaftlichen Verhältnissen 
gerecht wird. 

9. § 13c UStG Haftung bei Ab-
tretung, Ver-
pfändung oder 
Pfändung von 
Forderungen 

Vorschrift führt zu Rechts-
unsicherheit aufgrund feh-
lender Klarheit, hat kaum 
Praxisrelevanz und ist eu-
roparechtlich kritisch. 

Vorschrift streichen. 

10. §§ 14, 15 
UStG 
 

Ausstellung von 
Rechnungen 
Anforderung an 
Form und Inhalt 
von Rechnungen. 

Auf Basis der Rechtspre-
chung des BFH und der 
Anwendungsregelungen 
der Finanzverwaltung ha-
ben sich die Anforderun-
gen an Form und Inhalt 
von Rechnungen über das 
praktisch zu gewährleis-
tende Maß hinaus ver-
schärft (mit erheblichen 
Haftungsrisiken für die 
Unternehmen). 

Beschränkung der Anfor-
derungen im deutschen 
UStG auf das vom EU-
Recht und der Rechtspre-
chung des EuGH geforder-
te notwendige Maß. 
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11. § 14 Abs. 3 

UStG 
 

Ausstellung von 
Rechnungen 
Anforderungen an 
den elektronischen 
Rechnungsaus-
tausch. 

EU-Recht lässt mehrere 
Möglichkeiten zu, nicht 
nur die Verwendung einer 
Signatur; in Deutschland 
wird hiervon bislang kein 
Gebrauch gemacht. 
Keine klare Regelung zur 
elektronischen Rechnung 
über die Grenze. 

Akzeptanz weiterer Mög-
lichkeiten zur Sicherstel-
lung der Herkunft und der 
Unveränderbarkeit der Da-
ten. 
Erstellerprinzip = 
Rechtsgrundlagen des Be-
legerstellers (Rechnung + 
Gutschrift!) gilt als ausrei-
chend für beide Staaten. 

12. § 15 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 
i. V. m. 
Abschn. 199 
Abs. 4 UStR 
 

Vorsteuerabzug 
Vorsteuerabzug 
für eingeführte 
Gegenstände ist 
nur dem Unter-
nehmen gestattet, 
welches im Zeit-
punkt der Über-
führung in den 
zoll- und steuer-
rechtlich freien 
Verkehr die Ver-
fügungsmacht über 
den Gegenstand 
besitzt (vgl. BFH 
vom 24.04.80). 

Das Zollverfahren der Ak-
tiven Veredelung –
Nichterhebungsverfahren 
(AV) sieht u. a. vor, dass 
die Überführung der Wa-
ren in den freien Verkehr 
mit Fristablauf d. h. ggf. 
erst 6 Monate nach Ein-
fuhr, erfolgen kann. Zu 
diesem Zeitpunkt befinden 
sich die Waren bereits im 
Handel. Damit wäre nach 
benannter Vorschrift kein 
Vorsteuerabzug möglich. 
Ohne diese Regelung wäre 
das Zollverfahren der AV 
für Großunternehmen un-
wirtschaftlich. 
 

Klarstellung des Ausnah-
metatbestands hinsichtlich 
der Verfügungsmacht für 
Waren der Aktiven Ver-
edelung Nichterhebungs-
verfahren. 

13. §§ 18 Abs. 9, 
18g i. V. m. 
§§ 59 - 62 
UStDV 

Vorsteuer-
Vergütungsver-
fahren 
Elektronisches 
Vorsteuer-
Vergütungsver-
fahren. 

Probleme mit der 5-MB-
Kapazitätsgrenze, Fragen 
zur Registrierung bei Or-
ganschaften, Fragen zu et-
waigen Vertreterregelun-
gen etc. (Erfahrungen wer-
den gerade gesammelt). 

Da bereits aktuelle Belege 
betroffen sind, müssen 
Umprogrammierungen 
kurzfristig erfolgen, um 
Doppelaufwand zu ver-
meiden. Rahmenbedingun-
gen müssen daher kurzfris-
tig verbindlich festgelegt 
werden. 

14. BMF-
Schreiben 
vom 
05.05.2010 
(§ 6a Abs. 4 
UStG) 
 

Innergemein-
schaftliche 
Lieferung 
Gewährung von 
Vertrauensschutz 
bei einer innerge-
meinschaftlichen 
Lieferung. 

Enger Anwendungsbereich 
der Vertrauensschutzrege-
lung nicht vereinbar mit 
BFH-Rechtsprechung. 
Die Forderung, dass die 
vom Unternehmer vorge-
legten Nachweise (buch- 
und belegmäßig) eindeutig 
und schlüssig auf die Aus-
führung einer i. g. Liefe-

Die Ausführungen im 
BMF-Schreiben sollten 
dementsprechend ergänzt 
werden. Die Vertrauens-
schutzregelung nach § 6a 
Abs. 4 UStG ist über den 
im BMF-Schreiben er-
wähnten Fall hinaus auch 
in den Fällen anzuwenden, 
in denen die Unrichtigkeit 



  Mängelliste des deutschen Steuerrechts 
- August 2010 - 

 
 

  - 38 - 
 
 

UMSATZSTEUERGESETZ 

 Norm Gegenstand Kritik Lösungsvorschlag 
rung hindeuten müssen, 
geht zu weit. Ein derartiger 
Nachweis muss mit den 
von der UStDV geforder-
ten Belegen oder Auf-
zeichnung gerade nicht er-
bracht werden (vgl. BFH 
unter Verweis auf die 
EuGH-Rspr., Urteil vom 
12.05.2009, Rz. 41). 

von Belegangaben noch 
nicht feststeht, an ihrer 
Richtigkeit aber begründe-
te Zweifel bestehen (vgl. 
BFH-Urteil vom 
12.05.2009, Rz. 44). 
Verzicht auf die Forderung 
nach einem eindeutigen 
und schlüssigen Nachweis 
(wurde auch durch das 
BMF-Schreiben vom 
05.05. 2010 nicht geändert, 
mit dem das BMF-
Schreiben vom 06.01.2009 
aufgehoben wurde). 

15. BMF-
Schreiben 
vom 
05.05.2010;  
Abschn. 
140b-h 
UStR-E  
 

Innergemein-
schaftliche 
Lieferung 
Nachweispflichten 
bei innergemein-
schaftlichen Liefe-
rungen. 

Anforderungen an den Be-
legnachweis, insbesondere 
bei Abholfällen; wurden 
zwar gegenüber dem BMF-
Schreiben vom 06.01.2009 
abgeschwächt, sind aber 
teilweise immer noch über-
höht. 
 

Reduzierung der Anforde-
rungen insbesondere an die 
Sprache der Versicherung 
nach § 17a Abs. 2 Nr. 4 
UStG. 
Öffnungsklausel im Prü-
fungsverfahren, dass der 
Nachweis der Versteue-
rung des innergemein-
schaftlichen Erwerbs durch 
Empfänger möglich ist. 
Zudem müssen die ent-
sprechenden Passagen im 
UStR-E, die noch auf das 
aufgehobene BMF-
Schreiben vom 06.01.2009 
verweisen, angepasst wer-
den. 

16. BMF-
Schreiben 
vom 22.05.08 

Umsatzsteuer bei 
Schäden im Lea-
sing 

BMF-Schreiben nicht ein-
deutig und im Widerspruch 
zur BGH-Rechtsprechung; 
unterschiedliche Auffas-
sungen für Unternehmen 
untragbar. 

Einheitliche zivil- und um-
satzsteuerrechtliche Beur-
teilung. 

17. BMF-
Schreiben 
vom 
05.08.2009 
an den Bun-
desverband 
Deutscher 
Leasingun-
ternehmen 
(BDL) 

Umsatzsteuer-
liche Behandlung 
des nachträgli-
chen 
Bestelleintritts 

Mit genanntem Schreiben 
wird die seit Jahren be-
währte umsatzsteuerliche 
Handhabung des nachträg-
lichen Bestelleintritts in 
der Leasingwirtschaft ohne 
Not grundlegend geändert. 
Nach der neuen Auffas-
sung der Finanzverwaltung 
wird beim nachträglichen 

Fälle des nachträglichen 
Bestelleintritts werden zu-
nehmend von der Bundes-
betriebsprüfung aufgegrif-
fen. Da die alte Verwal-
tungspraxis sowohl bei den 
Unternehmen als auch der 
Finanzverwaltung über 
Jahre hinweg anstandslos 
akzeptiert wurde, ist ein 
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Bestelleintritt des Leasing-
gebers in die Bestellung 
des Kunden die Lieferung 
des Lieferanten an den 
Kunden nicht wie bisher 
rückgängig gemacht. Die 
Rückabwicklung erfolgt 
nur „auf dem Papier“, die 
Rückgabe sei nie vorgese-
hen und vom Kunden nicht 
gewollt.  
Diese neue Auffassung der 
Finanzverwaltung führt zu 
einem immensen Anpas-
sungsbedarf innerhalb der 
Unternehmen. Oftmals ist 
eine zeitliche Verzögerung 
beim Bestelleintritt des 
Leasinggebers aufgrund 
der Einhaltung diverser in-
nerbetrieblicher Kontroll-
schritte gar nicht zu ver-
meiden. Die Neuregelung, 
die ohne Übergangsrege-
lung angewendet wird, 
zieht zudem einen enor-
men, zinsbelasteten Kor-
rekturbedarf nach sich, der 
bei allen am Leasingge-
schäft Beteiligten zu einer 
erheblichen finanziellen 
Belastung führt. 

Anlass für die Neuregelung 
nicht ersichtlich. Die alte 
Handhabung sollte daher 
fortgeführt werden. Insbe-
sondere nicht gerechtfertigt 
ist jedoch eine rückwir-
kende Anwendung der 
neuen Verwaltungsauffas-
sung. Hier kommt es zu 
keinem finanziellen Scha-
den für den Fiskus, da sich 
Umsatz- und Vorsteuer 
ausgleichen. Für Altfälle 
muss es daher zeitnah zu-
mindest eine Übergangs- 
bzw. Nichtbeanstandungs-
regelung geben. 

18. § 25e UStG - 
NEU  

Vollverzinsung 
Einführung einer 
Gesamtbetrach-
tungsweise bei der 
Vollverzinsung. 

Fälle einer zunächst unzu-
treffenden umsatzsteuerli-
chen Behandlung (etwa zu 
geringer Steuerausweis 
etc.) und nachträglicher 
Korrektur führen weder zu 
einem Liquiditätsvorteil 
der beiden beteiligten Um-
satzsteuerpflichtigen noch 
zu einem Liquiditätsnach-
teil des Fiskus, da sich 
Umsatzsteuer und Vor-
steuer ausgleichen. Eine 
Verzinsung nach § 233a 
AO ist daher nicht ange-
messen und führt zudem zu 
einem enormen bürokrati-

Die Gesamtbetrachtungs-
weise könnte durch das 
Einfügen eines neuen § 
25e UStG eingeführt wer-
den. Danach wäre die Um-
satzsteuer unbeschadet der 
Vorschriften der §§ 163 
und 227 AO zu erlassen 
und zwar in den Fällen, in 
denen es zu keinem Steu-
erausfall beim Fiskus 
kommen kann. Damit wäre 
der Verzinsung die Basis 
entzogen. 
Alternativ wäre auch eine 
Änderung im Rahmen der 
AO vorstellbar. Hier könn-
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schen Aufwand. Die Fi-
nanzverwaltung rechtfer-
tigt die Verzinsung mit 
dem Hinweis darauf, dass 
es bei isolierter Betrach-
tung von nur Steuerpflich-
tigem und Steuergläubiger 
zu Liquiditätsvor- bzw. 
nachteilen kommt. Diese 
Betrachtungsweise lässt 
jedoch die für die Umsatz-
steuer typische Dreierkons-
tellation sowie die fraktio-
nierte Erhebung der Um-
satzsteuer außen vor. Bei 
einer derartigen Gesamtbe-
trachtungsweise kommt es 
zu keinem Liquiditätsvor-
teil des Steuerpflichtigen, 
der zu verzinsen wäre.  

te § 233a AO dahingehend 
normiert werden, dass der 
Steuerpflichtige die Mög-
lichkeit erhält, einen feh-
lenden Liquiditätsnachteil 
des Steuergläubigers nach-
zuweisen. Damit würde die 
Verzinsung nach § 233a 
AO nicht zur Anwendung 
kommen und ebenso der 
spezifischen Charakteristik 
der Umsatzsteuererhebung 
adäquat Rechnung getra-
gen.  
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1. §§ 3, 25 

EnergieStG 
 

Steuerbefrei-
ungen 
Steuerbefreiung 
für Diesel- und Ot-
tokraftstoffe 
in Motorprüfstän-
den. 

Unterschiedliche Umset-
zung der Energiesteuer-
richtlinie in der EU (im 
Gegensatz zu Österreich in 
Deutschland keine generel-
le Steuerbefreiung). 

Einführung der Steuerbe-
freiung in Deutschland. 

2. §§13, 46 
EnergieStG 
 

Steuerbefrei-
ungen 
Steuerbefreiung 
für die „Erstbetan-
kung von Export-
fahrzeugen“ (au-
ßerhalb Deutsch-
land). 

Keine Umsetzung der in 
der Energiesteuerrichtlinie 
erlaubten Steuerbefreiung 
für die „Erstbetankung v. 
Exportfahrzeugen“ im 
deutschen Energiesteuer-
gesetz im Gegensatz zu 
anderen Mitgliedsstaaten 
(z. B. Belgien). 

Einführung der Steuerbe-
freiung in Deutschland. 

3. § 38 Ener-
gieStG 
 

Bestimmungen 
für Erdgas 
Nachweis des Lie-
fererstatus. 

Der Nachweis des Liefe-
rerstatus ist nicht rechtssi-
cher möglich, da es an ei-
ner formellen Bescheini-
gung analog § 4 StromStG 
(„Erlaubnisscheine“) fehlt. 

Einführung eines „Erlaub-
nisscheinverfahrens“ für 
Zwecke der Energiebe-
steuerung. 

4. § 50 Ener-
gieStG 
 

Bioheizstoffe Die Regelungen zur Ein-
speisung von Biogas und 
dem Nachweis der Voraus-
setzungen lassen sich so-
wohl vom Steuerpflichti-
gen als auch von der Fi-
nanzverwaltung nicht oder 
nur unter erheblichem bü-
rokratischem Aufwand 
umsetzen. 

Vereinfachung der Anfor-
derungen bzw. direkte 
Förderung durch den Fis-
kus statt mittelbar über die 
Regelungen des Steuer-
rechtes. 

5. §§ 53, 54 
EnergieStG) 
bzw. 
§§ 9a, 10 
StromStG) 
 

Steuerentlastung 
Voneinander un-
abhängiger Ablauf 
der Fristen für Ent-
lastungsanträge 
von den Fristen für 
die Steuerfestset-
zung. 

Werden im Energiesteuer-
bereich Außenprüfungen 
durchgeführt, z. B. für die 
Stromsteuer eines Jahres, 
so bleibt durch die AP-
Anordnung nicht auch der 
Ablauf der Festsetzungs-
frist für alle stromsteuerli-
chen Entlastungsanträge 
gehemmt. Im Fall einer 
Umbewertung von ent-
lastbaren Energiemengen, 
kann es dadurch zu einer 
endgültigen Nichtberück-
sichtigung von dem Steu-
erpflichtigen zustehenden 

Kopplung der Antragsfris-
ten von Entlastungsanträ-
gen an die Festsetzungs-
frist für den steuerlichen 
Grundtatbestand; d. h. so-
lange die Stromsteuer eines 
Jahres geprüft wird, müs-
sen auch alle stromsteuer-
lichen Entlastungsanträge 
noch möglich sein. Glei-
ches gilt für den Bereich 
der Energiesteuern. 
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Steuerentlastungen kom-
men. 

6. § 55 Ener-
gieStG,  
§ 10 
StromStG  
 

Steuerentlastung 
Spitzenausgleich 
im produzierenden 
Gewerbe. 

Änderungen im Rahmen 
von Energie- und 
Stromsteuerprüfungen füh-
ren zu Definitivbelastun-
gen, wenn zuvor keine An-
träge auf Spitzenausgleich 
abgegeben wurden. 

Gesetzliche Anpassung 
ggf. in § 18 StromStV. 

7. § 9 Abs. 1 
Nr. 2 
StromStG; 
§ 12 Abs. 1 
StromStV 
 

Steuerbefrei-
ungen 
Unklare bzw. zu 
enge Definition 
des Begriffs 
„Strom zur Stro-
merzeugung/ 
Strom im techni-
schen Sinn“, Bei-
spiel Strom zur 
Elektrolyse. 

Der Begriff wird durch die 
Finanzverwaltung sehr eng 
ausgelegt und fortwährend 
weiter eingeengt, obwohl 
die Stromsteuerbefreiung 
für alle Verbräuche vorge-
sehen ist, die der Stromer-
zeugung im engeren Sinne 
dienen.  

Klärung des Umfangs der 
Stromsteuerbefreiung und 
klare Abgrenzung zu den 
eigenbetrieblichen 
Verbräuchen. 
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1. § 1 Abs. 3 

AStG 
Funktionsverla-
gerung 
Besteuerung von 
Funktionsverlage-
rungen; allgemein. 

Das Diskussionspapier der 
OECD „Transfer Pricing 
Aspects of Business 
Restructurings“ hat ge-
zeigt, dass die OECD nach 
wie vor von dem Grund-
satz der Einzelverpreisung 
von Wirtschaftsgütern aus-
geht. Die Regelung führt 
deshalb zur Doppelbesteu-
erung (Median, zehnjähri-
ge Frist). 

Die Regelung sollte auf 
den OECD-Standard zu-
rückgeführt werden. So-
weit der Gesetzgeber in-
soweit Unklarheiten aus-
macht, sollte ein Aussetzen 
der Regelung bis zu einer 
Klärung auf OECD-Ebene 
erwogen werden. 

2. § 1 Abs. 3 
S. 5 u. 6 
AStG 
 

Funktionsverla-
gerung 
Besteuerung von 
Funktionsverlage-
rungen; hypotheti-
scher Fremdver-
gleich. 

Hypothetischer Fremdver-
gleich führt in der Praxis 
zu Problemen, da nicht 
zwingend Informations-
transparenz innerhalb eines 
Konzerns gegeben ist. Im 
Übrigen besteht bei Verla-
gerungsvorgängen zwi-
schen fremden Dritten 
auch keine Transparenz 
hinsichtlich der Gewin-
nerwartungen des Käufers. 
Rahmenbedingungen für 
Deutschland als Standort 
für Forschung und Ent-
wicklung (FuE) werden 
verschlechtert; 
Beispiel: In Deutschland 
entwickelte Ergebnisse ei-
ner FuE-Aktivität werden 
nach deren Verlagerung im 
Ausland weiterentwickelt. 
Deutschland sollte nicht an 
diesen Gewinnen partizi-
pieren dürfen, da die aus-
ländischen Gewinne durch 
ausländische Forschungs-
aktivitäten entstanden sind. 

Aussetzen der Regelung 
bis zu einer Klärung auf 
OECD-Ebene, d. h. inso-
weit Beibehalten der Be-
wertung lediglich aus Sicht 
des abgebenden Unter-
nehmens (wie zuvor). 

3. § 1 Abs. 3 
AStG 

Funktionsverla-
gerung 
Besteuerung von 
Funktionsverlage-
rungen; Funkti-
onsabschmelzung. 

Bei einer Abschmelzung 
von einer reinen Vertriebs-
gesellschaft zu einem 
Kommissionär oder Ver-
kaufsagenten werden keine 
wesentlichen immateriellen 
WG bzw. keine Gewinn-
chancen übertragen. 

Expliziter Ausschluss die-
ses Sachverhalts im Rah-
men des anstehenden BMF 
Schreibens. 
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4. § 1 Abs. 3 

AStG 
Funktionsverla-
gerung 
Besteuerung von 
Funktionsverlage-
rungen; Esca-
peklauseln. 

Rechtsunsicherheit bzgl. 
der Bestimmung des Beg-
riffs „wesentliches imma-
terielles Wirtschaftsgut“. 

Klarstellung. 

5. § 7 Abs. 1, 
§ 10 Abs. 2 
S. 1 AStG 
 

Hinzurechnungs-
besteuerung 

Aufgrund der Vorschrift 
muss ein deutsches Mut-
terunternehmen gegebe-
nenfalls Steuern auf Ein-
künfte einer Tochtergesell-
schaft zahlen, ohne dass 
diese ihm zugeflossen sind, 
was zu Liquiditätsproble-
men führen kann. 

Wenn überhaupt, sollte ei-
ne Strafsteuer erst dann 
entstehen, wenn das deut-
sche Mutterunternehmen 
eine Dividende von der 
ausländischen „Zwischen-
gesellschaft“ bezieht. 

6. § 7 Abs. 6 
AStG 
 

Steuerpflicht in-
ländischer Gesell-
schafter 
Sonderregel für 
Zwischeneinkünfte 
mit Kapitalanlage-
charakter. 

Die Aufgriffsgrenze ab ei-
ner indirekten oder direk-
ten Beteiligung von ledig-
lich 1 % an der ausländi-
schen Zwischengesell-
schaft ist nicht praktikabel 
und auch nicht erforder-
lich, um Missbräuche zu 
vermeiden. 

Erhöhung der Auf-
griffsgrenze auf einen Pro-
zentsatz (z. B. in Höhe von 
10 %), bei dem die Ver-
hinderung von entspre-
chenden Gestaltungen 
ernstlich geboten erscheint, 
und der aus Sicht des Steu-
erpflichtigen praktikabel 
ist. 

7. § 8 Abs. 1 
AStG 

Einkünfte von 
Zwischengesell-
schaften 
Aktivitätskatalog. 

Der Aktivitätskatalog be-
steht aus einer überborden-
den negativ formulierten 
Aufzählung, die mit Aus-
nahmen und Rückausnah-
men gespickt ist. 

Überarbeitung mit dem 
Ziel, nur echte passive 
Einkünfte aus Finanzie-
rung und Lizenzierung zu 
erfassen. Die Liste sollte 
positiv formuliert werden. 

8. § 8 Abs. 1 
Nr. 10 AStG  
 

Einkünfte von 
Zwischengesell-
schaften 
Umwandlung aus-
ländischer Kon-
zerngesellschaften. 

Nach ursprünglicher ge-
setzgeberischer Intention 
sollten Umwandlungen 
ausländischer, deutsch-
beherrschter (Konzern-) 
Gesellschaften vereinfacht 
werden; die letztendlich 
durch das SEStEG verab-
schiedete Regelung ist im 
Ergebnis verunglückt und 
kompliziert Umwandlun-
gen nach ausländischem 
Recht. 

Der Gesetzgeber sollte 
klarstellen, dass ausländi-
sche deutsch-beherrschte 
(Konzern-) Gesellschaften 
mit aktiven laufenden Ein-
künften oder mit passiven 
aber hochbesteuerten lau-
fenden Einkünften nach 
ausländischem Recht um-
gewandelt werden können, 
ohne die Rechtsfolgen des 
AStG auszulösen. 

9. § 8 Abs. 2 
AStG 

Einkünfte von 
Zwischengesell-
schaften 
 

Danach ist eine Gesell-
schaft ungeachtet des Ak-
tivitätskatalogs des 
§ 8 Abs. 1 AStG dann kei-
ne passive Zwischengesell-

Es hätte genügt, einfach im 
Außensteuergesetz (dekla-
ratorisch) klarzustellen, 
dass abweichendes Euro-
parecht der Hinzurech-
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schaft, wenn sie nachweist, 
dass sie einer tatsächlichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit 
nachgeht. Dies entspricht 
im Grundsatz der Recht-
sprechung des EuGH zu 
Cadbury-Schweppes. Es 
werden aber weitere ein-
schränkende Vorausset-
zungen aufgestellt, von de-
nen insbesondere auch in 
Kombination mit der Steu-
ererklärungspflicht gemäß 
§ 18 Abs. 3 Satz 1 AStG 
zu bezweifeln ist, ob sie 
noch in Übereinstimmung 
mit Europarecht stehen. 

nungsbesteuerung vorgeht 
(gesetzliche Klarstellung 
der Normenkonkurrenz).  
 
Es sind keine Einnahme-
ausfälle zu befürchten, da 
das Europarecht auch die 
Bestandteile der 
§ 8 Abs. 2, 18 Abs. 2 AStG 
verdrängt, die in Kollision 
mit Europarecht stehen, so 
dass insoweit ohnehin aus 
europarechtlichen Gründen 
keine Möglichkeit besteht, 
ein Steueraufkommen zu 
erzielen. 
 

10. § 8 Abs. 2  
S. 3 AStG 

Einkünfte von 
Zwischengesell-
schaften 
Anwendung des 
„Motivtests“ (Sub-
stanzescape) im 
Falle der übertra-
genden Zurech-
nung. 
 

Gefahr der übertragende 
Zurechnung, sofern die 
Zwischengesellschaft zwar 
den Substanzescape nicht 
erfüllt, aber die nachge-
schaltete Zwischengesell-
schaft. 

Klarstellung, dass es für 
die übertragende Zurech-
nung auf die Substanz der 
nachgeschalteten Zwi-
schengesellschaft an-
kommt. 

11. § 8 Abs. 3 
AStG 
 

Einkünfte von 
Zwischengesell-
schaften 
Niedrigbesteue-
rungsgrenze bei 
25 %. 

Die Festsetzung der Gren-
ze der Niedrigbesteuerung 
auf 25 % ist nicht mehr 
zeitgemäß. Die Festlegung 
auf 25 % stammt aus einer 
Zeit, als der allgemeine 
Körperschaftsteuersatz et-
wa bei 50 % lag. Heute las-
sen sich in Gemeinden mit 
einem niedrigen Gewerbe-
steuerhebesatz selbst in 
Deutschland Gesamtbelas-
tungen von weniger als 
23 % erzielen. Unter die-
sen Umständen ist eine 
Diskriminierung eines aus-
ländischen Steuersatzes 
von beispielsweise 24,9 % 
nicht nachvollziehbar. 

Senkung der Niedrigsteu-
ergrenze auf einen Betrag 
unterhalb des deutschen 
Körperschaftsteuersatzes. 

12.  Ausrichtung der 
DBA-Politik 
Feistellungsme-

Tendenz erkennbar, dass 
Freistellungsmethode im 
Rahmen aktueller DBA-

Festhalten an der Freistel-
lungsmethode.  
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thode. Politik zunehmend durch 

Anrechnungsmethode ver-
drängt wird. 

13. § 20 Abs. 2 
AStG 

Vermeidung von 
Doppelbesteue-
rung  
Hinzurechnung 
bzw. Anrechnung 
statt Freistellung 
(Switch Over) von 
Betriebsstättenein-
künften. 

Keine Möglichkeit des 
Substanzescape (Motivtest) 
i. S. v. § 8 Abs. 2 AStG im 
Rahmen der Switch Over 
Klausel für EU/EWR-
Betriebsstätteneinkünfte. 

Aufnahme des Substanz-
escapes: Anrechnung bei 
EU/EWR-
Betriebsstätteneinkünften 
nur, wenn die Betriebsstät-
te keiner „tatsächlichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit“ 
nachgeht. 
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1. § 87 Abs. 1,  

§ 90 Abs. 3 
AO; 
§ 2 Abs. 5 
GAufzV 
 

Verrechnungs-
preise 
Verrechnungs-
preisdokumentati-
on in deutscher 
Sprache. 

Nach § 87 Abs. 1 AO hat 
der Steuerpflichtige die 
Aufzeichnungen gemäß § 
90 Abs. 3 S. 1 AO zu 
grenzüberschreitenden Ge-
schäftsbeziehungen mit 
nahestehenden Personen 
grundsätzlich in deutscher 
Sprache zu erstellen, s. § 2 
Abs. 5 S. 1 GAufzV v. 
28.10.2003. Nur auf An-
trag können die Finanzbe-
hörden Ausnahmen hier-
von zulassen, § 2 Abs. 5 S. 
2 GAufzV.  
 
Bei Nichtbewilligung des 
Antrags auf Erstellung der 
Dokumentation in einer 
anderen Sprache, z. B. 
Englisch, ist der Steuer-
pflichtige gezwungen, die 
Dokumentation in die deut-
sche Sprache übersetzen zu 
lassen, da er sich ansonsten 
der Gefahr von Strafzu-
schlägen wegen Unver-
wertbarkeit aussetzt. 
 

Die derzeitige Regelung ist 
der Bedeutung des grenz-
überschreitenden Geschäf-
tes der größten europäi-
schen Exportnation, deren 
Unternehmen vielfach zu-
nächst vorgelagert grenz-
überschreitende Leistungen 
im Konzern erbringen, 
nicht angemessen. Viel-
mehr sollte die in den 
meisten Unternehmen als 
Verkehrssprache verwen-
dete Sprache „Englisch“ 
grundsätzlich zugelassen 
werden. Der in § 87 Abs. 2 
S. 1 AO ausgesprochene 
Rechtsgedanke (Aufzeich-
nungen können in einer 
anderen Sprache vorgelegt 
werden, aber die Finanz-
verwaltung kann eine 
Übersetzung verlangen) 
könnte dahingehend um-
gestaltet werden, dass eine 
Erlaubnis, die Verrech-
nungspreisdokumentation 
in englischer Sprache zu 
erstellen, grundsätzlich im 
Wege einer Verwaltungs-
anweisung erteilt wird und 
nur bei sehr wichtigen Do-
kumenten oder bei sehr 
schwierigen Texten eine 
Übersetzung vorzulegen 
ist. 
Generell sollten sog. „Aus-
landsprüfer“ der engli-
schen Sprache mächtig 
sein. 

2. § 89 
Abs. 3 AO 
 

Verbindliche 
Auskunft 

Gebührenpflicht verfehlt, 
da hoheitliche Aufgabe, 
Festlegung des Steueran-
spruchs im Interesse des 
Staats, nur Vorverlagerung 
des seitens der Betriebs-
prüfung sonst bestehenden 
Prüfungsaufwands. 

Abschaffung der Gebüh-
renpflicht. 
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3. § 90 

Abs. 1 AO 
Mitwirkungs-
pflichten  
Mitwirkungs-
pflichten im Zu-
sammenhang mit 
verbundenen Un-
ternehmen. 

Verhältnismäßigkeit des 
Dokumentationsumfanges 
sowie unklare Dokumenta-
tionsinhalte. 

Einführung eines Erleich-
terungstatbestandes für ge-
ringe Transaktionsumfän-
ge, z. B. durch Einführung 
einer Freigrenze pro 
Transaktion und verbunde-
nes Unternehmen. Im Ein-
zelnen könnte eine Um-
satzgrenze eine solche 
Funktion zielgerecht erfül-
len. 

4. § 90 
Abs. 3 AO 
 

Mitwirkungs-
pflichten  
Mitwirkungs- bzw. 
Vorlagepflichten 
bei Geschäften mit 
nahe stehenden 
Personen 
(§ 1 AStG) im 
Ausland. 

Vorlagefristen sind zu 
knapp bemessen, daher im 
normalen Geschäftsbetrieb 
unpraktikabel. 

Mit zunehmender Interna-
tionalisierung der Unter-
nehmen unzumutbarer 
Verwaltungsaufwand.  So-
fern dennoch unvermeid-
bar, sollte über eine Ver-
längerung der Vorlagefris-
ten 60 Tage/30 Tage des 
§ 90 AO nachgedacht wer-
den. 

5. § 138 
Abs. 2 AO 
 

Anzeige über die 
Erwerbstätigkeit 
Anzeige des Er-
werbs von Antei-
len an ausländi-
schen Kapitalge-
sellschaften nach 
amtlichem Vor-
druck. 

Umfassende Angaben auf 
amtlichem Vordruck, die 
großen Aufwand verursa-
chen. Monatliche Abgabe 
der geforderten Meldung 
stellt für große, weitver-
zweigte Konzerne einen 
ständigen internen Ab-
stimmungsbedarf und da-
mit einen hohen Verwal-
tungsaufwand dar. 

Anteilsbesitzliste sollte 
ausreichen. Möglichkeit 
einführen, die Angaben im 
Rahmen der KSt-Erklärung 
zusammen mit der Anlage 
WA einzureichen. 

6. § 146 
Abs. 2a AO 
 

Buchführung und 
Aufzeichnungen 
Verlagerung der 
elektronischen 
Buchführung ins 
Ausland. 

Unklar, wann eine „Beein-
trächtigung der Besteue-
rung“ zu befürchten ist. 

Für eine bundeseinheitli-
che Bearbeitung der An-
träge auf Genehmigung ei-
ner Verlagerung der Buch-
führung ist einheitliche 
Konkretisierung angezeigt. 
Anforderungen müssen 
technisch umsetzbar und 
praktikabel sein. 

7. § 146 
Abs. 2b AO 

Buchführung und 
Aufzeichnungen 
Verzögerungsgeld. 

Kriterien für die Ermes-
sensausübung nicht festge-
legt; 
Umstritten, ob Verzöge-
rungsgeld nur auf Fälle der 
Verlagerung der Buchfüh-
rung ins Ausland erfasst 
oder auf sämtliche Mitwir-

Klarstellung, dass das Ver-
zögerungsgeld nur auf Fälle 
der Verlagerung der Buch-
führung ins Ausland anzu-
wenden ist. 
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kungspflichten der Außen-
prüfung anwendbar ist. 

8. § 146 
Abs. 6 AO 
 

Buchführung und 
Aufzeichnungen 
Elektronischer Da-
tenzugriff. 

Bei der Datenträgerüberlas-
sung wird das Thema Da-
tensicherheit nicht ange-
messen berücksichtigt. 
§ 30 AO schützt die Daten 
des Steuerpflichtigen nicht 
vor Diebstahl. 

Klare Regelungen zur Da-
tensicherheit beim Umgang 
mit den Daten der Unter-
nehmen. Datenbestände der 
Unternehmen sind aus-
schließlich beim Steuer-
pflichtigen zu prüfen und 
sollten das Unternehmen 
nicht verlassen.  

9. § 169 
Abs. 2 S. 1 
Nr. 2 AO 

Festsetzungsfrist 
Festsetzungsver-
jährung. 

Frist von 4 Jahren ist zu 
lang, hemmt Verwirkli-
chung der zeitnahen Be-
triebsprüfung. 

Verkürzung der Festset-
zungsverjährung. 

10. § 171 
Abs. 4 AO 

Ablaufhemmung 
Ablaufhemmung 
der Festsetzungs-
frist. 

Ablaufhemmung hemmt 
Verwirklichung der zeitna-
hen Betriebsprüfung. 

Verkürzung der Ablauf-
hemmung. 

11. § 175 AO 
i. V. m. 
§ 15 KStG 

Änderung von 
Steuerbescheiden 
Einkommenser-
mittlung bei Or-
ganschaft. 

Verfahrensrechtlich ist 
nicht gesichert, dass sich 
Änderungen bei Organge-
sellschaften in jedem Fall 
beim Organträger auswir-
ken. 

Gesetzliche Definition des 
Körperschaftsteuer-
bescheids der Organgesell-
schaft als Grundlagenbe-
scheid i. S. d. § 175 Abs. 1 
Nr. 1 AO. 

12. § 180 
Abs. 1 Nr. 2 
AO 
 

Gesonderte Fest-
stellung 
Gesonderte Fest-
stellung von 
Besteuerungs-
grundlagen bei 
Organschaft (KSt 
und GewSt). 

Organgesellschaften kön-
nen keine Rechtsbehelfe 
bezüglich der von Ihnen er-
klärten dem Organträger 
zuzurechnenden Einkom-
men bzw. Gewerbeerträge 
führen. Diese müssen gegen 
die Steuerbescheide des 
Organträgers gerichtet wer-
den. Dies führt zu hohem 
Bürokratieaufwand und 
Zeitverzug bei der Klärung 
von Rechtsfragen und er-
schwert den Rechtsschutz 
der steuerpflichtigen Unter-
nehmen. 

Gesonderte Feststellung 
des dem Organträger zuzu-
ordnenden Einkommen 
bzw. Gewerbeertrages. 
Steuerbescheid des Organ-
trägers wird bei Korrektur 
einer Feststellung gem. 
§ 175 Nr. 1 AO berichtigt. 

13. §§ 193ff AO Außenprüfung Die steuerliche Außenprü-
fung sollte zeitnah erfolgen 
(Stichwort: „Fast Closing 
Bp“), zwischen geprüftem 
Veranlagungszeitraum und 
Prüfungsende liegen teil-
weise bis zu 10 Jahre; 
Der Prüfungszeitraum soll-

Ein entsprechender Passus 
sollte in den §§ 193 ff AO 
aufgenommen werden; 
§ 203 AO = abgekürzte 
Außenprüfung mit Festle-
gung von Prüfungsschwer-
punkten sollte die Regel-
prüfung werden. Entspre-
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te max. 3 Jahre umfassen. 
 

chende Anpassung des § 4 
Abs. 3 BpO. 

14. § 233a 
Abs. 1 AO 

Verzinsung 
Verzinsung von 
Steuernachforde-
rungen und Steu-
ererstattungen. 

Soweit lediglich Perioden-
verschiebungen erfolgen 
bzw. bei notwendigen 
Rechnungskorrekturen 
(§§ 14, 15 UStG) fallen 
mitunter erhebliche Steuer-
zinsen an, ohne dass ein 
wirtschaftlicher Zinsvorteil 
besteht. 

Regelung zum Verzicht auf 
die Festsetzung von Steu-
erzinsen aus sachlichen 
Billigkeitsgründen bei Pe-
riodenverschiebungen und 
vergleichbaren Fällen 
(wenn tatsächlich kein 
Zinsvorteil erzielt wird). 

15. § 233a 
Abs. 2 AO 

Verzinsung  
Verzinsung von 
Steuernachforde-
rungen und Steu-
ererstattungen. 

Zinslauf ist unbegrenzt, 
Steuerpflichtige hat oft we-
nig Einfluss auf das Ende 
einer steuerlichen Betriebs-
prüfung. Aufgrund der Be-
triebsprüfungspraxis mit 
unterschiedlichen Betriebs-
prüfungszeiträumen wider-
spricht der zeitlich unbe-
grenzte Zinslauf auch dem 
Grundsatz der Gleichmä-
ßigkeit der Besteuerung. 

Zinslauf begrenzen, die bis 
VZ 1993 geltende „alte“ 
Regelung wieder einfüh-
ren, d. h. den Zinslauf auf 
max. 4 Jahre begrenzen. 

16. § 238 
Abs. 1 AO 

Verzinsung  
Höhe des Zinssat-
zes 0,5 % p.m. 
(= 6,0 % p.a.). 

Zinssatz war bei Einfüh-
rung der Verzinsung 
marktkonform (Bundes-
bank-Diskontsatz 1989: 
6 %); seit gut 10 Jahren 
hält eine lang laufende 
Niedrigzinsphase an, daher 
ist der Zinssatz abzusen-
ken. 

Zinssatz sollte marktorien-
tiert jährlich angepasst 
werden, bspw. orientiert 
am EZB-Referenzzins; 
die variable Erhebung 
dürfte mit den heutigen 
EDV-Möglichkeiten kein 
Problem mehr sein. 
 

17. GdpDU Elektronische 
Buchführung 
Konvertierung In-
house Formate. 

Archivierungspflicht für 
externe Formate, damit 
teures Vorhalten unpro-
duktiver Daten. 

Unveränderbarkeit der Da-
ten bei Konvertierung bzw. 
andere Nachweise müssen 
ausreichen. 

 
 
*: Vorschlag tangiert das Steueraufkommen und bedarf der Erörterung über die haushaltsverträgliche 
Ausgestaltung bzw. Finanzierbarkeit. 
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